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Zudem haben sich in den letzten Jahren die Anzeichen da-
für vermehrt, dass die derzeitige Summe aus Vergütungen 
und Boni für Windenergieanlagen an Land, insbesondere 
an sehr windstarken Standorten, höher ist als erforderlich. 
Neben technischen Fortschritten in den letzten  Jahren trägt 
dazu auch das aktuelle sehr niedrige Zinsniveau bei. Aus 
diesem Grund schlagen wir im Folgenden eine  Reduktion 
der Vergütungen für Windenergieanlagen an Land vor. 

Wir möchten mit diesem Vorschlag einen Beitrag dazu leis-
ten, den weiteren kontinuierlichen Ausbau der Erneuerba-
ren Energien in Deutschland kosteneff izient fortzusetzen – 
und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 

Ihr 
Dr. Patrick Graichen
Direktor Agora Energiewende

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Energiewende erfordert einen stetigen Ausbau von 
Windenergieanlagen an Land, da dies unter den Erneuer-
baren Energien die kostengünstigste Technologie ist. Seit 
im Jahr 2000 das Referenzertragsmodell eingeführt wurde, 
fi ndet ein über (fast) ganz Deutschland verteilter Ausbau 
der Windkraft statt. Denn das Grundprinzip des Referenz-
ertragsmodells ist es, dass die Höhe der EEG-Vergütung je 
nach Standort und Anlagenart diff eriert.

Die heute aufgebauten Windenergieanlagen entsprechen je-
doch in ihrer Technik und den Dimensionen nicht mehr den 
Windenergieanlagen von vor 15 Jahren. Daher schien es uns 
angemessen, eine Überprüfung der technischen Parameter 
des Referenzertragsmodells zu beauftragen. Gemeinsam mit 
der Deutschen WindGuard GmbH haben wir diese techni-
schen Fragestellungen erarbeitet und mit ausgewiesenen 
Experten der Windbranche in einem Begleitkreis diskutiert. 

Vorwort

Die Vergütung für Windenergie kann um 10 bis 20 Prozent an den besten Standorten gesenkt 
werden. Die Vergütung für Windenergieanlagen sollte ab 2015 zwischen 8,9 ct/kWh an guten 
Binnenlandstandorten (80 Prozent) und 5,2 ct/kWh an sehr guten Küstenstandorten (150 Prozent) 
liegen und dazwischen linear verlaufen.

Anpassung der Höhe und Windgeschwindigkeit des Referenzstandortes: 120 m und 6,84 m/s.
Diese Anpassung der technischen Parameter spiegelt den heutigen Durchschnitt des Zubaus von 
Windenergieanlagen an Land wider. Dadurch werden Unschärfen der Standortbestimmung redu-
ziert und die Benachteiligung von Anlagen mit hohem Rotor-Generator-Verhältnis wird reduziert.

Korrektur der Standortbewertung: Minderertrag durch Abregelungen und Parkwirkungsgrad berück-
sichtigen. Durch kleine Korrekturen im Verfahren zur Standortbewertung kann einer möglichen 
Fehleinstufung zum Beispiel durch verzögerten Netzausbau vorgebeugt sowie ein Anreiz zum Bau 
von übermäßig dichten Windparks mit Parkwirkungsgraden unter 90 Prozent vermieden werden.

Absicherung gegen mögliche Gefahr von Manipulation.
Ein relevanter Anreiz zu einer Manipulation der Standortbewertung besteht nur in wenigen Fällen 
an sehr guten Standorten. Geeignete Maßnahmen mit wenig Zusatzaufwand sind daher zu 
ergreifen, wie zum Beispiel die Möglichkeit einer fallspezifischen zusätzlichen Kontrolle.
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Ein ähnlicher Effekt tritt durch die Differenz der Windge-
schwindigkeiten (Standortqualitäten) zwischen den aktuell 
erschlossenen Standorten und dem Referenzstandort auf. 
Mit zunehmender Differenz steigen die Unterschiede in der 
Standortbewertung in Abhängigkeit von der Auslegung der 
aufgebauten Windenergieanlage. Zudem werden im Status 
quo an einem durchschnittlichen Standort Windenergie-
anlagen, die besonders stetig einspeisen (einen verhältnis-
mäßig kleinen Generator bei großem Rotordurchmesser 
haben), benachteiligt. Der Vorschlag zur Anpassung sieht 
vor, die Windgeschwindigkeit des Referenzstandortes auf 
einen heute im Durchschnitt zugebauten Standort anzupas-
sen. Dadurch werden Unterschiede in der Standortbewer-
tung bei verschiedenen Anlagenauslegungen minimiert und 
kontinuierlicher einspeisenden Windenergieanlagen weni-
ger benachteiligt. 

Korrektur der Standortbewertung: Minder-
ertrag durch Abregelungen und Parkwir-
kungsgrad berücksichtigen

Die fehlende Berücksichtigung von Einspeisemanagement 
bei der Standortbewertung kann aktuell zu einer übermä-
ßigen Entschädigung für den Fall von Abregelungen führen. 
Im Extremfall könnte dadurch im Status quo eine Wind-
energieanlage an einem äußerst guten Standort an der Küste 
die gleiche durchschnittliche Vergütungshöhe wie eine An-
lage an einem Standort im Binnenland erhalten – zum Bei-
spiel falls ein verzögerter Ausbau auf Verteilnetzebene zu 
erheblichen Abregelungen in den ersten fünf Jahren führt. 
Durch die hier dargestellten einfachen Anpassungen wer-
den solche übermäßigen Entschädigungen korrigiert.
Eine weitere implizite Entschädigung findet in dem Fall 
statt, dass verschiedene Windenergieanlagen sich gegen-
seitig „den Wind wegnehmen“. Im Falle einer solchen zu 
dichten Bebauung eines Windparks sinkt die Standortbe-
wertung, die durchschnittliche Vergütungshöhe steigt. Der 
hier dargestellte Vorschlag sieht vor, dass keine zusätzliche 
Entschädigung für Parkwirkungsgrade unter 90 Prozent 
erfolgt. 

Reduktion der durchschnittlichen Vergütung

Vor dem Hintergrund vorhandener Kostenstudien und 
grundsätzlich vorhandener Effizienzpotenziale schlägt 
Agora Energiewende vor, die Vergütungen für das Jahr 2015 
je nach Standortqualität um 10 bis 20 Prozent unter das 
Niveau von 2013 zu reduzieren. Dieser Vorschlag basiert auf 
der Forderung nach zusätzlichen Anstrengungen zur Kos-
tenreduktion bei allen Akteuren der Windenergieindustrie. 

Die maximale Vergütungshöhe inklusive der Vermark-
tungskosten und bei Wegfall aller Boni soll demnach ab dem 
1. Januar 2015 8,9 ct/kWh betragen. An Standorten mit über 
80 Prozent des heutigen Referenzertrages soll die durch-
schnittliche Vergütung auf lediglich 5,2 ct/kWh bei einem 
150-Prozent-Standort sinken. Im Vergleich zu 2013 werden 
die durchschnittlichen Vergütungen so um 10 bis 20 Pro-
zent reduziert. Die stärkste Reduktion erfolgt an den besten 
Standorten an der Küste. An Standorten im Binnenland be-
trägt die Reduktion etwa 10 Prozent. 

Anpassung der Höhe und Windgeschwindig-
keit des Referenzstandortes: 120 m und  
6,84 m/s 

Der derzeit im EEG formulierte Referenzstandort wurde 
im Jahr 2000 festgelegt. Eine Anpassung der technischen 
Parameter an den heutigen Durchschnitt des Zubaus von 
Windenergieanlagen an Land ist insofern geboten. Durch 
die Anpassung der Höhe des Referenzstandortes von aktuell 
30 Meter auf 120 Meter wird die Unschärfe der Standort-
bestimmung reduziert. Diese Unschärfe ist durch die heute 
meist  sehr große Differenz zwischen real gebauten Wind-
energieanlagen und der Höhe des Referenzstandortes be-
dingt (mit zunehmender Differenz steigt der Einfluss der 
Oberflächenrauigkeit auf die Berechnungen). Die vorge-
schlagene Höhe des Referenzstandortes spiegelt den Durch-
schnitt der aktuell zugebauten Anlagen wider und mini-
miert die Ungenauigkeit. 

Zusammenfassung von Agora Energiewende



Agora Energiewende | Vergütung von Winden ergieanlagen an Land über das  Referenzertragsmodell

8

Absicherung gegen mögliche Gefahr  
von Manipulation

Im Status quo gibt es die theoretische Möglichkeit, durch 
eine Manipulation der Betriebsführung einer Windener-
gieanlage („Fahren mit Handbremse“) in den ersten 5 Jahren 
in Summe über 20 Jahre einen höheren Erlös zu erzielen. In 
einem extremen Fall könnten über zehn Prozent zusätzliche 
Erlöse erzielt werden. Dieser Extremfall wäre eine Wind-
energieanlage an einem sehr guten Standort in Küstennähe, 
die durch extrem manipulierte Betriebsführung in den ers-
ten fünf Jahren so wenig Windstrom erzeugt wie eine An-
lage an einem mittelmäßigen Standort in Süddeutschland. 
Dadurch würde diese Anlage eine sehr schlechte Standort-
bewertung erhalten und in den folgenden 15 Jahren weiter-
hin den erhöhten Vergütungssatz bekommen. Im Hinblick 
insbesondere auf Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ban-
ken und anderen Fremdkapitalgebern erscheint solch eine 
extreme Manipulation äußerst unwahrscheinlich. Dennoch 
ist es erstrebenswert, auch diese theoretische Möglich-
keit der Manipulation zu verhindern. Ein pragmatischer 
Vorschlag ist die Einrichtung einer fallspezifischen Kon-
trollmöglichkeit. Hierdurch würde ein erhöhter Verwal-
tungsaufwand, der alle neuen Windenergieanlagen und alle 
Verteilnetzbetreiber betrifft, vermieden.

Beibehaltung des zweistufigen Modells statt 
Übergang auf ein einstufiges Modell

Die Vergütung der Windenergieanlagen an Land erfolgt 
heute über das zweistufige Modell. Dabei erhält ein Anla-

genbetreiber für eine gewisse Zeit eine (relativ hohe) An-
fangsvergütung und danach eine (relativ niedrige) Grund-
vergütung. Die Höhe dieser Vergütungen ist für alle 
Standorte identisch. Die Differenzierung der durchschnittli-
chen Vergütung je Standort wird durch eine unterschiedlich 
lange Auszahlung der erhöhten Anfangsvergütung erreicht. 

Dieses zweistufige Modell hat zwei Auswirkungen: Zum 
einen hilft es den Investoren, Kredite frühzeitig zurückzu-
zahlen, und senkt dadurch die gesamten Finanzierungskos-
ten. Zum anderen fallen die EEG-Differenzkosten - und damit 
der Effekt auf die EEG-Umlage - in den ersten Jahren höher 
aus als im Durchschnitt über die gesamte Vergütungszeit. 

Zwei Alternativen wurden hier betrachtet: das einstufige 
Modell, bei dem  über den gesamten Zeitraum eine gleich-
bleibende Vergütung bezahlt würde, und das 1,5-stufige 
Modell, bei dem alle Anlagen in den ersten fünf Jahren die 
gleiche Vergütung erhielten, ab dem sechsten Jahr dann eine 
nach Standort differenzierte Grundvergütung. 

Unser Vorschlag sieht vor, das bestehende zweistufige Mo-
dell beizubehalten. Denn der Effekt eines Wechsels hin zu 
einem ein- oder 1,5-stufigen – Modell auf die EEG-Um-
lage in den Jahren nach 2015 wäre minimal. Demgegenüber 
stünden jedoch ein erhöhter Verwaltungsaufwand (die EEG-
Vergütung müsste auf Basis von Windgutachten festgelegt 
werden) sowie die Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
Überprüfung, um Missbrauch zu vermeiden. 
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Aktuelle Kosten und Vergütung der Wind-
energie an Land

Die Kosten der Windenergienutzung an Land in Deutschland 
wurden zuletzt im Rahmen einer Studie der Deutschen Wind-
Guard im Auftrag des Bundesverbands Windenergie e. V. 
(BWE) und des Verbands Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V. (VDMA) analysiert.1 Grundlage der Untersuchung 
war eine Befragung der Hersteller von Windenergieanlagen 
sowie Planungsunternehmen von Windparks hinsichtlich der 
einzelnen Kostenbereiche eines Windenergieprojektes. Ins-
gesamt wurden die Daten von sieben Herstellern (95 Prozent 
des Marktanteils im Jahr 2012) zu Anlagenpreisen und War-
tungsverträgen für das Jahr 2013 sowie Daten zu Kosten von 

1  Vgl. Rehfeldt, Wallasch, Lüers (2013).

Vergütungsvorschlag von Agora Energiewende

71 Windparks mit 663 Megawatt installierter Leistung, die 
zwischen 2009 und 2013 errichtet wurden, ausgewertet. 

Auf Grundlage dieser Datenbasis wurden die Kosten der 
Windenergienutzung in Deutschland, unterteilt in Hauptin-
vestitionskosten, Nebeninvestitionskosten und Betriebskos-
ten, ermittelt. Kosten der Fremdfi nanzierung wurden auf Ba-
sis von Interviews mit den fi nanzierenden Banken verifi ziert. 

Das Ergebnis der Untersuchung sind mittlere Stromgeste-
hungskosten in Abhängigkeit der Standortqualität. Die er-
mittelten Kosten stellen eine Momentaufnahme dar, ohne 
eine Prognose zukünftiger Kosten vorzunehmen. 

In der Untersuchung wurden zudem die aktuellen Ergeb-
nisse der einzelnen Kostengruppen mit den Ergebnissen 

116

104

95

87

82
78

72
70

68

50

60

70

80

90

100

110

120

60 65 70 75 80 85 90 95 10
0

10
5 110 115 12

0 12
5

13
0 13

5
14

0 14
5

15
0

St
ro

m
ge

st
eh

un
gs

ko
st

en
/V

er
gü

tu
ng

 in
 €

/M
W

h

Standortqualität in %

Mittlere Vergütung 2013 (inkl. SDL-Bonus 
und Vermarktungskosten)

Mittlere Stromgestehungskosten in €/MWh 
inkl. Vermarktungskosten

Mittlere Stromgestehungskosten in €/MWh

75

Stromgestehungskosten und aktuelle Vergütung (2013) Abbildung Z1

Eigene Darstellung auf Basis von Rehfeldt, Wallasch, Lüers (2013)



Agora Energiewende | Vergütung von Winden ergieanlagen an Land über das  Referenzertragsmodell

10

seit der ersten Studie im Jahr 1998 verglichen. Insbesondere 
im Bereich der Kapitalkosten spiegelt die aktuelle Studie – 
im Vergleich zu früheren Studien – das historisch niedrige 
Zinsniveau wider.

In Abbildung Z1 sind die Ergebnisse der Untersuchung von 
WindGuard im Auftrag von BWE und VDMA dargestellt. Die 
blaue Linie stellt die mittleren Stromgestehungskosten über 
der Standortqualität dar und zwar beginnend mit einer Stand-
ortqualität von 60 Prozent bezogen auf den Referenzstandort 
bis hin zu einer Standortqualität von 150 Prozent. In ihr sind 
hier (im Unterschied zur tatsächlichen Studie)  5  Euro /MWh 
Vermarktungskosten enthalten, da diese im Rahmen der Di-
rektvermarktung als zusätzliche Kosten anfallen. 

Diese Kurve kann mit der aktuellen EEG-Vergütungskurve 
verglichen werden. Da alle EEG-Neuanlagen im Jahr 2013 den 
SDL-Bonus sowie die Managementprämie für fernsteuer-
bare Anlagen erhalten, sind diese in der Kurve inbegriffen. 

Für die Vergütung für Vermarktung  wurde entsprechend dem 
geltenden Gesetz 0,5 ct/kWh ab 2015 unterstellt. Die Kurve 
der durchschnittlichen Vergütungen für das Jahr 2013 ein-
schließlich prognostizierter Einnahmen aus der Direktver-
marktung liegt bei Standortqualitäten zwischen 80 Prozent 
und 130 Prozent über den mittleren Stromgestehungskosten.

Der Vergleich zeigt, dass die aktuell im Jahr 2013 gezahlten 
Vergütungen über den im Rahmen der BWE/VDMA-Studie 
ermittelten Kosten liegen. Da innerhalb der einzelnen Kos-
tengruppen zudem noch Einsparpotenzial existieren dürfte 
(zum Beispiel im Bereich der Pachten für die Standorte, aber 
auch bei den Investitionskosten, den Investitionsnebenkos-
ten und den Betriebskosten), kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Vergütungen ab dem 1. Januar 2015 deutlich 
niedriger sein können als aktuell, ohne den weiteren Wind-
energieausbau zu gefährden.
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Anstrengungen zur Effizienz von der Indust-
rie fordern – aber nicht überfordern

Vor diesem Hintergrund schlägt Agora Energiewende vor, 
die Vergütungen für das Jahr 2015 je nach Standortquali-
tät um 10 bis 20 Prozent unter das Niveau von 2013 zu re-
duzieren. Dieser Vorschlag basiert auf der Forderung nach 
zusätzlichen Anstrengungen zur Kostenreduktion bei allen 
Akteuren der Windenergieindustrie. Ausgehend von der 
heutigen Realität der Industrie, die durch die bestehenden 
Vergütungshöhen geprägt wird, setzt er ambitionierte Ziele.

Die stärkste Reduktion erfolgt dabei an den besten Stand-
orten an der Küste. Für solche windstarken Standorte ist die 
Technologie für Windenergieanlagen sehr weit entwickelt 
und regionale Wertschöpfungsketten sind in den betreffen-
den Regionen etabliert. 

An guten Standorten im Binnenland in dem Bereich von 
etwa 80 Prozent des Referenzertrages, die den Durchschnitt 
des Zubaus der letzten Jahre dominieren, beträgt die Reduk-
tion der Vergütungssätze etwa zehn Prozent. Diese Reduk-
tion fordert von der Industrie eine Anstrengung zu effizi-
enterem unternehmerischen Handeln. Eine Reduktion um 
zehn Prozent erscheint in diesem Bereich eine realistische 
Herausforderung, die durch gesteigerte Effizienz in Herstel-
lungs-, Planungs-, Installations- und Wartungsarbeiten er-
reicht werden kann. 

Für Standortqualitäten unter 80 Prozent ist – wie bisher – 
keine weitere Steigung der Vergütungshöhen vorge sehen. 
Hintergrund ist hier, dass es aus volkswirtschaftlichen 
Erwägungen nicht sinnvoll ist, die Erschließung wind-
schwacher Standorte zusätzlich zu fördern, solange noch 
gute und sehr gute Standorte zur Verfügung stehen. 
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Teilweise wird auch eine noch stärkere Absenkung der Ver-
gütungen gefordert. Eine zu starke Absenkung der Vergü-
tung birgt jedoch das Risiko einer starken Reduktion der 
Ausbaumengen von Windenergieanlagen an Land - in dem 
Fall, dass die Industrie die erforderlichen Effizienzpoten-
ziale nicht erbringen kann. Der erzielbare Effekt auf die 
Kosten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist dabei 
sehr gering: Eine zusätzliche Absenkung der Vergütungs-
sätze von neuen Windenergieanlagen an Land um fünf Pro-
zent führt zu einer Reduktion der EEG-Umlage in Höhe von 
circa 0,006 ct/kWh pro Jahr (circa 25 Millionen Euro Re-
duktion der EEG-Differenzkosten).

Um einen kontinuierlichen Ausbau der Windkraft an Land 
zu gewährleisten, ist es daher sinnvoller, die Vergütung 
2015 um 10 bis 20 Prozent zu reduzieren und in den Folge-
jahren dynamisch an den Ausbau anzupassen. Im Fall eines 
starken Ausbaus sollte die Degression dann stärker ausfal-
len, im Fall eines schwachen Ausbaus (zum Beispiel auf-
grund eines stark steigenden Zinsniveaus und entsprechend 
höherer Kapitalkosten) sollte die Degression geringer sein. 
Durch dieses Vorgehen wird das Risiko einer Stop-and-go-
Entwicklung im Ausbau der Windenergieanlagen an Land 
minimiert.

Der Vergütungsvorschlag von Agora 
 Energiewende

Der Vorschlag zu der durchschnittlichen Vergütungs-
höhe in Abhängigkeit der Standortqualität ist in Abbildung 
Z3  dargestellt. Die maximale Vergütung für den Strom aus 
Windenergieanlagen an Land ab dem 1. Januar 2015 soll 
8,9  ct/kWh betragen. An Standorten mit über 80 Prozent des 
heutigen Referenzertrages soll die durchschnittliche Ver-
gütung linear gesenkt werden bis auf 5,2 ct/kWh bei einem 
150-Prozent-Standort. Dieser Vorschlag zur Vergütung be-
inhaltet alle Kosten für die Erzeugung und Vermarktung von 
Strom im Rahmen der Direktvermarktung.

Diese durchschnittliche Vergütungshöhe kann durch 
 folgende Ausgestaltung des bewährten zweistufigen 
 Vergütungsmodells erreicht werden: 

 → erhöhte Anfangsvergütung von 8,9 ct/kWh 
 → reduzierte Endvergütung von 4 ct/kWh
 → Auszahlung der Anfangsvergütung bei 150-Prozent-Stand-

orten für fünf Jahre, danach Endvergütung für 15 Jahre  

 → Je 0,39 Prozentpunkte Differenz in der Standortqualitat 
im Vergleich zum 150-Prozent-Standort wird die Aus-
zahlung der Anfangsvergütung um einen Monat verlän-
gert.2 

 → maximale Auszahlung der Anfangsvergütung über 
20 Jahre bei allen Standorten unter 80 Prozent 

2  In einer früheren Version der Veröffentlichung war 
die Zahl 0,39 irrtümlicherweise auf die Monate be-
zogen, wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
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Vorschlag Neugestaltung des Referenzertragsmodells 
EEG (Deutsche WindGuard)
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Hintergrund

Das zum 1. Januar 1991 in Kraft getretene Stromeinspeisungs-

gesetz (StrEG) ermöglichte erstmals die kommerzielle Nutzung 

der Windenergie in Deutschland. Die damaligen Vergütungs-

sätze betrugen mindestens 90 Prozent des zwei Jahre zu-

vor erzielten durchschnittlichen Erlöses pro Kilowattstunde 

(kWh) aus der Stromabgabe an den Endverbraucher.

Im Jahre 2000 wurde das Stromeinspeisungsgesetz durch 
das „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ – das 
sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – abge-
löst. Das EEG regelt die vorrangige Abnahme, Einspeisung, 
Durchleitung und Vergütung von Strom aus Erneuerba-
ren Energien (EE). Mit Einführung des EEG wurden zu-
dem weitere wichtige Neuerungen umgesetzt. Zum einen 
wurde eine feste Einspeisevergütung für Strom aus EE-An-
lagen im Gesetzestext festgelegt. Darüber hinaus wurde für 
die Windenergie die standortdifferenzierte Vergütung, das 
sogenannte Referenzertragsmodell, eingeführt. Die Vergü-
tung erfolgt über ein zweistufiges Modell mit einer erhöh-
ten Anfangsvergütung und einer Grundvergütung bei einer 
Gesamtförderdauer von 20 Jahren. Für die ersten fünf Be-
triebsjahre erhalten alle Anlagen die erhöhte Anfangsver-
gütung. Die Dauer der Zahlung der erhöhten Anfangsver-
gütung über die ersten fünf Jahre hinaus richtet sich nach 
der Standortqualität des bebauten Standortes. Diese wird 
im Vergleich zu einem Referenzstandort ermittelt, der eine 
Standortqualität von 100 Prozent repräsentiert. 

 Mit diesem Ansatz erhalten Anlagen an weniger windhöf-
figen Standorten die erhöhte Anfangsvergütung über einen 
längeren Zeitraum und somit eine höhere durchschnittliche 
Vergütung bezogen auf die 20-jährige Förderdauer. 

Die Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung über die ers-
ten fünf Jahre hinaus errechnet sich anhand einer in §29 (2) 
des aktuellen EEG 2012 beschriebenen Formel. Diese Be-
rechnungssystematik wurde im EEG 2000 festgelegt und 
seitdem beibehalten. Nach der Formel zur Berechnung der 

verlängerten Anfangsvergütung erhalten somit alle Stand-
orte mit einer Standortqualität von  82,5 Prozent die erhöhte 
Anfangsvergütung für die kompletten 20 Jahre der Förder-
dauer. Bei Standortqualitäten > 82,5 Prozent sinkt die Lauf-
zeit der erhöhten Anfangsvergütung linear ab. 

An einem konkreten Beispiel für einen 90-Prozent-Stand-
ort demonstriert würde sich die Dauer der erhöhten Ver-
gütung über die ersten fünf Betriebsjahre hinaus folgender-
maßen berechnen (siehe untenstehender Kasten):

In der Summe führten die Neuerungen im EEG 2000 zu ei-
nem kontinuierlichen Ausbau der Windenergie in Deutsch-
land und einer verstärkten Windenergienutzung im Bin-
nenland.3 In den Jahren 2004, 2009 und 2012 kam es zu 
einer Novellierung und Anpassung des EEG.

Anhand von Kostenanalysen wurden im Rahmen der No-
vellen die Vergütungssätze und die Degression angepasst. 
Durch die Degression nehmen die festgelegten Vergütun-
gen und Boni jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz 
ab. Im EEG 2012 beträgt dieser Degressionssatz nach §20 
(2) 1,5 Prozent für die Windenergie an Land. Diese Degres-
sion bezieht sich auf den nominalen Wert der Vergütung, ein 
Ausgleich für den realen Wertverlust in Höhe der Inflation 
findet nicht statt.

3  Rehfeldt et al. (2014)

 
Definition des Referenzstandortes  
(100 Prozent Standortqualität):

Windgeschwindigkeit in 30 Meter Höhe über Grund: 
5,5 m/s

Rauhigkeitslänge am Referenzstandort:  0,1 Meter

Windverteilung entsprechend einer Rayleigh- 
Verteilung

I. Aktuelle Situation
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Eine Neuerung im Rahmen der Novellierung im Jahre 2004 
war die Einführung eines finanziellen Anreizes für das Repo-
wering von Windenergieanlagen. Ziel dieser Regelung war es, 
einen Anreiz für den Ersatz alter Windenergieanlagen durch 
neuere, leistungsstärkere und systemkonformere zu schaffen.4 
Die anfängliche Regelung, die den Anreiz über eine Verlänge-
rung der erhöhten Anfangsvergütung schaffen sollte, wurde 
in der Fassung des EEG von 2009 durch den sogenannten 
Repowering-Bonus abgelöst, der eine Erhöhung der Anfangs-
vergütung um 0,5 ct/kWh für Repowering-Anlagen vorsieht. 
Ebenfalls mit der Novelle des EEG im Jahre 2009 wurde der 
SDL-Bonus eingeführt.5 Dieser Bonus wird ebenfalls als Auf-
schlag auf die erhöhte Anfangsvergütung gezahlt und betrug 
im Jahre 2013 0,47 ct/kWh. Für die Inanspruchnahme des 
SDL-Bonus müssen Windenergieanlagen die Anforderungen 
aus der Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Win-
denergieanlagen (SDLWindV) erfüllen. Diese beinhaltet unter 
anderem Anforderungen an die Spannungshaltung, die Abgabe 
von Wirk- und Blindleistung sowie Abschaltungen bezie-
hungsweise Netzunterstützung, falls diese benötigt werden.6 

Seit 1991 wurden somit unterschiedliche Vergütungsansätze 
und Bonussysteme umgesetzt. Die Entwicklung der durch-
schnittlichen Vergütungssätze seit Einführung des Strom-
einspeisungsgesetzes 1991 bis zum Jahr 2015 ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. Die mittlere Vergütung enthält die jeweils 
verfügbaren Boni (gemittelt über die Vergütungslaufzeit von 
20 Jahren). Die Vergütungshöhe bezieht sich dabei auf den 
Referenzstandort (100-Prozent-Standortqualität).

4  EEG (2004)

5  EEG (2008)

6  Systemdienstleistungsverordnung (2009)

Beispiel für die Berechnung der erhöhten Vergü-
tungsdauer

zugrunde liegende Formel:

(150%-Standortqualität)  
         der Anlage in %

                0,75                       
× 2 (Monate) =

 
Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung über die 
ersten fünf Jahre hinaus in Monaten

Standortqualität der errichteten Anlage: 90 %

Verlängerung der erhöhten Anfangsvergütung in 
Monaten:

(150 – 90) / 0,75 * 2 = 160 Monate

Dauer der erhöhten Anfangsvergütung insgesamt

160/12 = 13,33 Jahre + 5 Jahre = 18,33 Jahre

Dauer der Grundvergütung

20 - 18,33 = 1,67 Jahre
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Eigene Darstellung

Status quo – Vergütung im EEG 2012

Zum heutigen Zeitpunkt ist das EEG 2012 das zentrale Ge-
setz für Erneuerbare Energien und somit auch für die För-
derung der Windenergie. In Bezug auf die Vergütung von 
Windenergie wurde im EEG 2012 die zweistufige Vergü-
tungsstruktur beibehalten. In den ersten fünf Betriebsjahren 
erhalten somit alle Anlagen die erhöhte Anfangsvergütung. 
Diese lag für das Jahr 2013 bei 8,80 ct/kWh. Für Anlagen 
die Systemdienstleistungen (SDL) erbringen, erhöht sich 
die Anfangsvergütung um den SDL-Bonus. Dieser betrug 
im Jahre 2013 0,47 ct/kWh. Nach Ablauf der erhöhten An-
fangsvergütung erhalten Windenergieanlagen nach dem 
zweistufigen EEG-Modell die Grundvergütung. Diese betrug 
im Jahr 2013 4,80 ct/ kWh.7 Die rote Linie in Abbildung 2 
stellt die durchschnittliche Vergütung über die unterschied-
lichen Standortqualitäten für einen Zeitraum von 20 Jahren 
dar. Die Werte beziehen sich auf das EEG 2012 für das Jahr 
2013 inklusive des SDL-Bonus.

7  EEG (2012)

Mit der Novellierung des EEG 2012 wurde eine neue Ver-
marktungsform parallel zur EEG-Vergütung eingeführt: die 
Direktvermarktung. Betreiber von Windenergieanlagen, 
die ihren Strom direkt vermarkten, erhalten in Form ei-
ner Marktprämie die Differenz zwischen dem monatlichen 
Mittelwert des Strompreises an der Strombörse in Leipzig 
und der EEG-Vergütung ausgezahlt.8 Um den entstandenen 
Mehraufwand bezüglich Administration und Einspeise-
prognosen auszugleichen und einen Anreiz für die Direkt-
vermarktung zu schaffen, wurde zudem eine sogenannte 
Managementprämie eingeführt. Diese wird zusätzlich zur 
Marktprämie ausgezahlt und betrug im Jahre 2013 für fern-
steuerbare Anlagen laut Managementprämienverordnung 
(MaPrV) 0,75 ct/kWh (0,65 ct/kWh für nicht fernsteuerbare 
Anlagen).9 Ziel der Direktvermarktung ist eine verbesserte 
Systemintegration der Erneuerbaren Energien. Die blaue 
Linie in Abbildung 2 stellt den Verlauf der durchschnittli-
chen Vergütung nach dem EEG 2012 im Jahre 2013 unter 

8  EEG Anlage 4 (2012)

9  Managementprämienverordnung (2012)
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Eigene Darstellung

Berücksichtigung von SDL-Bonus und der Management-
prämie dar. Für die Höhe der Managementprämie wurde ein 
Durchschnitt angenommen, wobei die Managementprämie 
ab 2015 für die restliche Betriebszeit angenommen wurde.

Status quo – Technische Parameter  
des Referenzstandortes

Der Referenzstandort bildet nach dem EEG 2012 einen 
100-Prozent-Standort ab und wird mit folgenden Parame-
tern, die in der Anlage 3 EEG 2012 definiert sind, berechnet. 
Es wird eine Rayleigh-Verteilung mit einer mittleren Jah-
resgeschwindigkeit von 5,5 m/s in einer Höhe von 30 Me-
tern über Grund und einer Rauigkeitslänge von 0,1 Metern 
zugrunde gelegt. Berechnungen der Windgeschwindigkeit 
in größeren Höhen erfolgen über das logarithmische Wind-
profil. Anhand dieser Parameter wird der Referenzertrag für 
jeden Anlagentyp berechnet.10 Aus diesem Referenzertrag 
ergibt sich dann im Verhältnis zum Energieertrag der be-

10  EEG Anlage 3 (2012) und FGW (2003)

trachteten Anlage nach fünf Jahren die Standortqualität, die 
wiederum zur Berechnung der Dauer der Fortzahlung der 
erhöhten Anfangsvergütung herangezogen wird. Somit sind 
der Referenzstandort und der damit verbundene Referen-
zertrag sehr wichtige Parameter des EEG, da je nach Stand-
ortqualität die Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung und 
somit die durchschnittliche Vergütung über 20 Jahre vari-
iert. Die Annahmen zum Referenzstandort wurden bei der 
Einführung des EEG im Jahre 2000 definiert und seitdem 
nicht angepasst oder aktualisiert.

Vergleich des Referenzstandortes mit aktueller 
 Häufigkeitsverteilung der Standortqualität

In der Abbildung 3 ist dargestellt, in welchem Standortqua-
litätsbereich aktuell eine Häufung des Zubaus stattfindet. 
Diese Analyse beruht auf Daten der Betreiberdatenbasis und 
bezieht sich auf Windenergieanlagen, die zwischen 2009 
und 2011 in Betrieb genommen wurden. Der Datensatz um-
fasst 2.491 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung 
von 5.132 Megawatt. Es wird deutlich, dass sich ein Großteil 
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Region Durchschnittliche Na-
benhöhe im Jahr 2013

Deutschland 117 m

Schleswig-Holstein (minima-
ler Wert der Bundesländer)

85 m

Baden-Württemberg  
(maximaler Wert in einem 
Flächenbundesland)

138 m

Durchschnittliche Nabenhöhen im Jahr 2013  
in Deutschland Tabelle 1

Rehfeldt et. al. (2014) 

Hieraus wird deutlich, dass die heute in Deutschland er-
richteten Windenergieanlagen mit durchschnittlich 117 
Meter Nabenhöhe ein Vielfaches der im Jahre 2000 ange-
setzten Höhe des Referenzstandortes erreicht haben. Sogar 
in Schleswig-Holstein, dem Bundesland mit der gerings-
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Eigene Darstellung (Daten: BDB (2009 bis 2011))

des Zubaus (circa 65 Prozent) im Bereich von 75 bis 84 Pro-
zent Standortqualität konzentriert. In dem Bereich um 100 
Prozent Standortqualität (95 bis 104 Prozent) beläuft sich 
der Zubau auf circa sieben Prozent. Somit findet ein Großteil 
des Zubaus der letzten Jahre in einem Bereich statt, der nicht 
durch den aktuellen Referenzstandort (100 Prozent) abge-
bildet wird.

Vergleich der Definition der Höhe über Grund  
mit aktueller WEA-Entwicklung

Ein zu betrachtender Parameter ist die definierte Höhe über 
Grund. In Tabelle 1 wird die durchschnittliche Nabenhöhe 
der im Jahr 2013 errichteten Windenergieanlagen ausge-
wiesen.11 Ergänzend enthält die Tabelle auch die durch-
schnittlichen Nabenhöhen in einem Flächenland für die 
minimale und maximale Ausprägung der im Jahre 2013 in 
Deutschland errichteten Windenergieanlagen.

11  Rehfeldt et al. (2014)
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ten durchschnittlichen Nabenhöhe, entspricht der erreichte 
Wert von 85 Metern fast dem Dreifachen des damals ge-
wählten Wertes. In Baden-Württemberg, dem Flächen-
bundesland mit der höchsten durchschnittlichen Naben-
höhe, wird der im EEG angesetzte Wert um mehr als das 
Vierfache übertroffen.

Einfluss der Rauigkeitslänge auf das logarithmische 
Windprofil

Abschließend wird als dritter Parameter des Referenzstand-
ortes neben der Windgeschwindigkeit und der Höhe über 
Grund die Rauigkeit betrachtet. Zum besseren Verständ-
nis stellt Abbildung 4 die Auswirkungen unterschiedlicher 
Rauigkeiten der Oberfläche auf die Windgeschwindigkeit in 
zunehmender Höhe dar. Der Ausgangspunkt der Betrach-
tung liegt hier bei 30 Metern Höhe über Grund. Die mittlere 
hellblaue Linie mit der Rauigkeitslänge von 0,1 Meter ent-
spricht dabei der Rauigkeit des aktuellen Referenzstand-
ortes. Es wird deutlich, dass sich je nach Beschaffenheit des 
Standortes die Windgeschwindigkeit über der Höhe unter-

schiedlich entwickelt. An Standorten mit einer höheren 
Rauigkeit nimmt die Windgeschwindigkeit stärker zu. Bei 
einer geringeren Rauigkeit würde genau der gegenteilige 
Effekt eintreten. Die in Abbildung 4 dargestellte Grafik be-
rechnet sich aus der dem Referenzstandort zugrunde ge-
legten Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s in 30 Meter Höhe 
über Grund, der Rayleigh-Verteilung und dem logarithmi-
schen Windprofil.

Weitere zu berücksichtigende Faktoren  
bei der Ermittlung der Standortqualität

In Bezug auf die Ermittlung der Standortqualität sind noch 
zwei weitere Faktoren zu berücksichtigen, die den Energie-
ertrag beeinflussen. Hierbei handelt es sich um das soge-
nannte Einspeisemanagement und den Parkwirkungsgrad.

Einspeisemanagement (EinsMan)

Nach §11 bis §12 EEG 2012 darf der Netzbetreiber Erneu-
erbare-Energien-Anlagen unter bestimmten Vorausset-
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Eigene Darstellung
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zungen abregeln. Der entstandene Ertragsausfall muss nach 
§ 12 EEG 2012 vom Netzbetreiber ausgeglichen werden. Der 
entschädigte Energieertragsausfall wird heute bei der Er-
mittlung der Standortqualität jedoch nicht berücksichtigt. 
Durch die Abregelung der Windenergieanlagen auf Basis 
des Einspeisemanagements fällt der Energieertrag nach fünf 
Jahren, der die Basis für die Ermittlung der Standortquali-
tät bildet, geringer aus, wodurch den betroffenen Anlagen 
eine schlechtere Standortqualität zugewiesen wird. Hieraus 
ergibt sich eine längere Laufzeit der erhöhten Anfangsver-
gütung und somit eine erhöhte durchschnittliche Vergütung 
über 20 Jahre. Somit erfolgt eine überproportionale Ent-
schädigung für den entgangenen Energieertrag.

Parkwirkungsgrad

Der Parkwirkungsgrad eines Windparks hat ebenfalls einen 
Einfluss auf den Energieertrag, der zur Bestimmung der 
Standortqualität herangezogen wird. Der Wert des Park-
wirkungsgrads gibt an, wie viel Energieertrag eine im Park 
stehende Anlage im Vergleich zu einer frei angeströmten 
Anlage des gleichen Typs produziert. Durch geringere Ab-
stände zwischen den einzelnen Windenergieanlagen in 
einem Park reduziert sich der Parkwirkungsgrad aufgrund 
von Abschattungseffekten. Hierdurch wird der Energie-
ertrag der einzelnen Windenergieanlage verringert und sie 
erhält somit eine schlechtere Bewertung der Standortqua-
lität, was wiederum zu einer höheren durchschnittlichen 
Vergütung über 20 Jahre führt. 

Grundsätzlich sind Abschattungsverluste bei der Errichtung 
von Windenergieanlagen in Windparks nicht zu verhin-
dern. Der Parkwirkungsgrad sinkt, wenn der Abstand der 
einzelnen Windenergieanlagen zueinander kleiner wird. 
Somit stellt sich die Frage, welche Parkwirkungsgrade im 
Rahmen der Ermittlung der Standortqualität zu akzeptieren 
sind. 
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Im folgenden Abschnitt werden die im einführenden Kapitel 
genannten Bereiche Einspeisemanagement und Parkwir-
kungsgrad noch einmal im Detail aufgegriffen. Es werden 
Vorschläge entwickelt, inwieweit eine Anpassung an die 
aktuelle Situation beziehungsweise eine Verbesserung der 
bestehenden Regelungen möglich ist.

Einspeisemanagement (EinsMan)

Beim Einspeisemanagement besteht die Problematik darin, 
dass sowohl die Abregelung vom Netzbetreiber vergütet 
wird als auch die daraus resultierende schlechtere Einord-
nung in Bezug auf die Standortqualität über die Gewährung 
einer längeren erhöhten Anfangsvergütung. 

Grundlage für die Abregelung durch den Netzbetreiber ist 
§11 EEG 2012. Sollte der Netzbetreiber nach den in §11 ge-
nannten Gründen Erneuerbare-Energien-Anlagen abregeln, 
erfolgt eine Kompensation der entgangenen Vergütung nach 
§12 EEG 2012 (Härtefallregelung). In dem Teil des Geset-
zestextes, der sich auf das Einspeisemanagement bezie-
hungsweise auf die Entschädigung im Falle der Abregelung 
bezieht, wird kein Hinweis darauf gegeben, inwieweit die 
Entschädigungszahlungen, die sich aus der Abregelung er-
geben, bei der Bewertung der Standortqualität über den Re-
ferenzertrag zu berücksichtigen sind.

In der Anlage 3 des EEG 2012 wird unter Punkt 8 auf die 
Abregelung nach §11 EEG 2012 eingegangen. Hier heißt es: 

„Temporäre Leistungsreduzierungen insbesondere auf 
Grund einer Regelung der Anlage nach § 11 (Einspeisema-
nagement Anm. d. Verf.) sind nicht zu berücksichtigen.“

Die Formulierung und die Bezugnahme dieses Abschnitts 
sind nicht eindeutig. 

In der Technischen Richtlinie 5 der Fördergesellschaft 
Windenergie und andere Erneuerbare Energien e. V. (FGW) 
ist das Prozedere zur Bestimmung des Standortertrages 

einer jeden Windenergieanlage definiert. Hier ist auch die 
Formel zur Berechnung der erhöhten Anfangsvergütung 
hinterlegt. Der Standortertrag ist in diesem Zusammenhang 
wie folgt definiert:

„Standortertrag ist der gesamte Stromertrag abzüglich des 
für den WEA-Betrieb (inklusive Übergabenetz) notwendi-
gen Eigenbedarfs.“12

Aufgrund dieser Definition erfolgt keine Berücksichtigung 
vom EinsMan bei der Berechnung des Standortertrages. Es 
wurde somit versäumt, die im Rahmen vom EinsMan ge-
leisteten Entschädigungszahlungen bei der Bestimmung des 
Energieertrages einer Windenergieanlage nach fünf Jahren 
zu berücksichtigen. Dieser Effekt sollte jedoch bei der Be-
rechnung der Standortqualität nach den ersten fünf Be-
triebsjahren Beachtung finden, um eine überproportionale 
Entschädigung zu vermeiden. 

Maßnahmen zur Berücksichtigung der Entschädi-
gungszahlungen des Einspeise managements  
bei der Standortbewertung

Um den oben beschriebenen Effekt zu reduzieren, wäre fol-
gende Regelung denkbar: Der den Entschädigungszahlungen 
entsprechende Energieertrag müsste zu dem Energieertrag 
nach fünf Jahren hinzuaddiert werden. Somit würde bei der 
Bewertung der Standortqualität die durch das Einspeisema-
nagement entschädigten Energieerträge Berücksichtigung 
finden. Die Ertragsverluste durch EinsMan würden bei die-
sem Vorgehen durch die Härtefallregelung (§12 EEG 2012) 
entschädigt und nicht noch zusätzlich durch eine verlän-
gerte Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung. Diese An-
passung müsste an den folgenden Stellen geändert werden: 
Zum einen müsste die Anlage 3 des EEG unter 8. eindeutig 
klarstellen, dass temporäre Leistungsreduzierungen auf-
grund von §11 zu berücksichtigen sind. Als Folge aus dieser 
Anpassung des Gesetzestextes müsste auch eine Anpassung 

12  FGW (2003)

II.  Anpassung der Standortqualitätsermittlung
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in der Technischen Richtlinie 5 der FGW vorgenommen 
werden.

Parkwirkungsgrad

Die Grundproblematik beim Parkwirkungsgrad besteht da-
rin, dass durch geringere Abstände zwischen den einzelnen 
Windenergieanlagen in einem Windpark der Energieertrag 
der einzelnen Anlage durch Abschattungseffekte sinkt. So-
mit erfolgt eine schlechtere Einstufung der Standortqualität, 
was zu einer verlängerten Laufzeit der erhöhten Anfangs-
vergütung führt. Bei geringeren Abständen zwischen den 
Anlagen kann auf der gleichen Fläche eine größere Anzahl an 
Windenergieanlagen errichtet werden. Als Folge sinkt zwar 
der Energieertrag der einzelnen Windenergieanlagen, der 
absolute Energieertrag des Windparks fällt jedoch höher aus. 
Somit kann es zu einer Kombination aus höherer Vergütung 
und höherem Energieertrag und damit zu wirtschaftlichen 
Vorteilen aufgrund einer engeren Bebauung kommen.

Der Einfluss des Parkwirkungsgrades auf die Bestimmung 
der Standortqualität sollte durch die Einführung einer 
Untergrenze für den Parkwirkungsgrad begrenzt wer-
den. Eine sinnvolle Untergrenze des zu berücksichtigenden 
Parkwirkungsgrades eines Windparks sollte in der Größen-
ordnung von 90 Prozent liegen. 

Nachweis

Der Nachweis, dass die festgelegte Untergrenze des Park-
wirkungsgrades erreicht wurde, könnte im Rahmen der Er-
stellung des Windgutachtens erfolgen. Hier ist es jedoch un-
umgänglich, dass ein genormtes Verfahren zur Berechnung 
des Parkwirkungsgrades eingeführt wird. Nur so wäre es 
möglich, dass alle Windparks einheitlich bewertet werden 
und es keine Vor- oder Nachteile durch unterschiedliche 
Berechnungsmethoden gibt.

Ein Nachweis des Parkwirkungsgrades im laufenden Be-
trieb wird an dieser Stelle als problematisch bewertet, da 
üblicherweise die Windgeschwindigkeit bei freier An-
strömung nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall könnte 
die Berechnung des Parkwirkungsgrades nur relativ über 

die Erträge der einzelnen Anlage erfolgen, wobei eine Viel-
zahl unterschiedlicher Einflussfaktoren beachtet werden 
müsste. 

Zusätzlich zu berücksichtigende  Entwicklungen

In Bezug auf den Parkwirkungsgrad sollten auch die beiden 
folgenden möglichen Szenarien berücksichtigt werden: Im 
Falle einer Windparkerweiterung wird es unter Umständen 
zu einer Verringerung des Parkwirkungsgrades kommen. In 
diesem Fall muss definiert werden, wie der durch die Wind-
parkerweiterung gesunkene Parkwirkungsgrad des be-
stehenden Windparks berücksichtigt wird. Ein ähnlicher 
Effekt – nur in die entgegengesetzte Richtung –würde sich 
bei einer Windparkverkleinerung durch Abbau von Wind-
energieanlagen ergeben. In diesem Fall würde der Park-
wirkungsgrad wahrscheinlich steigen. Auch für diesen Fall 
sollte eine Regelung festgelegt werden.

Maßnahmen bei Unterschreitung  
des Parkwirkungsgrades von 90 Prozent

Sollte ein Windpark die festgelegte Grenze des Parkwir-
kungsgrades von zum Beispiel 90 Prozent unterschreiten, 
wäre die folgende Regelung für die Ermittlung der Standort-
qualität denkbar: Das zu erstellende Gutachten muss zwei 
Energieerträge ausweisen. Zum einen den Energieertrag bei 
einem Parkwirkungsgrad von 90 Prozent. Zum anderen den 
Energieertrag beim berechneten Parkwirkungsgrad. Sollte 
der Energieertrag des berechneten Parkwirkungsgrades klei-
ner als 90 Prozent sein, so ist für die Bewertung der Stand-
ortqualität der Energieertrag bei einem Parkwirkungsgrad 
von 90 Prozent anzusetzen. Somit würde bei der Berechnung 
der Standortqualität der Energieertrag eines Parkwirkungs-
grad von mindestens 90 Prozent berücksichtigt.

Alternative Methode der Standortqualitäts-
ermittlung

Alternativ zu dem bestehenden Referenzertragsmodell 
könnte die Ermittlung der Standortqualität ex ante durch 
eine umfassende Windkarte der Bundesrepublik Deutsch-
land erfolgen, in der das Windpotenzial eines Standortes 
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dargestellt wird. Um diese Methode für die Beurteilung der 
Standortqualität einzusetzen ist es jedoch notwendig, dass 
eine entsprechende Windkarte sehr hoch auflösend zur Ver-
fügung steht und detailliert für jeden möglichen Standort die 
Standortqualität ausweisen kann. Nach aktuellem Stand der 
Technik sind die momentan verfügbaren Modelle jedoch mit 
einer zu großen Unsicherheit behaftet, als dass hierdurch 
eine passgenaue Bewertung eines Standortes möglich wäre. 
Aktuell liegt der Fehler einer Windpotenzialkarte zwischen 
15 und 30 Prozent. Im Vergleich dazu kommen Windgutach-
ten auf geringere Fehlergrößen von 10 bis 20 Prozent. Der 
Hauptgrund für die höhere Unsicherheit der Windpotenzi-
alkarten besteht darin, dass die Berechnung auf Gitterzellen 
beruht, innerhalb derer es nicht möglich ist, weitere Diffe-
renzierungen des Windpotenzials auszuweisen. Durch diese 
beschriebenen Unsicherheiten kann ein Windatlas kurzfris-
tig gesehen keine Ertragsgutachten ersetzen.13 

Ausblick

In Zukunft scheint es durchaus möglich, die Qualität von 
Windpotenzialkarten zu verbessern. Verbesserungen wären 
zum einen eine höhere Differenzierung und räumliche Auf-
lösung, womit jedoch ein Anstieg der benötigten Rechen-
kapazität einhergehen würde. Zum anderen ist ein wichti-
ger Punkt für die zukünftige Optimierung die notwendige 
Kalibrierung der Analysedaten mit realen Messdaten. Solche 
kalibrierten Daten liegen zum heutigen Zeitpunkt für die 
südlichen Bundesländer nur vereinzelt vor. Der benötigte 
Entwicklungszeitraum, um die angesprochenen Verbesse-
rungen umzusetzen, würde nach Expertenansicht mindes-
tens zwei Jahre betragen.14 Bei einer solchen Umstellung 
von einer Ex-post- auf eine Ex-ante-Bewertung würde das 
finanzielle Risiko, welches durch den Prognosefehler (circa 
10 bis 20 Prozent) bedingt wird, nicht mehr durch eine 
Ex-post-Einschätzung reduziert, sondern müsste voll vom 
Investor getragen werden. Bei einer mittel- bis langfristigen 
Umstellung auf solch ein System der Ex-ante-Einordnung 
von Standortqualitäten wären geeignete Mittel und Wege zu 

13  Vortrag Dr. Mengelkamp (2013)

14  Vortrag Dr. Mengelkamp (2013)

finden, um zu vermeiden, dass Änderungen in der Risiko-
struktur zu in Summe weit höheren Kosten führen. 

Aus heutiger Sicht ist die Nutzung von Windkarten zur 
Bestimmung der Vergütungshöhe aufgrund der hohen 
Prognose fehler nicht geeignet.
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In Kapitel I wurde auf die Relevanz des Referenzstandortes 
für das Referenzertragsmodell hingewiesen und es wurden 
die Parameter des aktuellen Standortes aus dem Jahre 2000 
aufgeführt. Im folgenden Kapitel werden die Motivation für 
eine Anpassung des Referenzstandortes und die daraus re-
sultierenden Effekte dargestellt.

Motivation für eine  Anpassung der Wind-
geschwindigkeit 

Der Großteil der zwischen 2009 und 2011 errichteten An-
lagen liegt in einem Bereich der Standortqualität, die 80 
Prozent des Referenzstandortes entspricht (Abbildung 3). 
An Standortqualitäten entsprechend dem Referenzstandort 
(100 Prozent) findet nur noch ein geringer Teil des aktuellen 
Zubaus statt. Aus diesem Grund wird im Folgenden unter-
sucht und dargestellt, wie sich eine Änderung des Referenz-
standortes auf eine Standortqualität von 80 Prozent aus-
wirken würde. 

Neben der Veränderung der durchschnittlichen Standort-
qualitäten, hat es seit Einführung des Referenzertragsmo-
dells im Jahr 2000 auch eine deutliche Entwicklung in der 
Anlagentechnologie gegeben. Die durchschnittliche Naben-
höhe der im Jahr 2013 errichteten Windenergieanlagen be-
trug 117 Meter.15 Auch diese Entwicklung wird im Rahmen 
der nachfolgenden Betrachtung des Referenzstandortes be-
rücksichtigt.

Parameter eines neuen Referenzstandortes

Basierend auf der deutlichen Häufung des Zubaus im Be-
reich der Standortqualität um 80 Prozent wurden die Aus-
wirkungen einer Änderung des Referenzstandortes auf 
eine Standortqualität von 80 Prozent untersucht. Durch 
den großen Unterschied in den Standortqualitäten zwi-
schen dem aktuellen Referenzstandort und dem Bereich 
des aktuellen Ausbaus erfolgt keine technologieneutrale 

15  Rehfeldt et al. (2014)

Standortbewertung. Für den veränderten Referenzstandort 
wurde eine Windgeschwindigkeit von 5,0 m/s in 30 Metern 
Höhe über Grund angenommen. Die Rauigkeitslänge von 
0,1 Metern wurde im Rahmen dieser Analyse beibehalten. 
Um die unterschiedlichen Auswirkungen beider Referenz-
standorte zu untersuchen, wurde für drei unterschiedliche 
Anlagentypen die Standortqualität an drei unterschied-
lich windhöffigen Standorten berechnet. Dabei wurden drei 
Anlagenauslegungen mit jeweils unterschiedlichem Gene-
rator-Rotor-Verhältnis betrachtet:

 → 445 W/m2

 → 305 W/m2

 → 223 W/m2

Bei den betrachteten Auslegungen der Windenergieanlagen 
handelt es sich um Anlagentypen, die aktuell in Deutschland 
errichtet werden. Ein geringes Generator-Rotor-Verhält-
nis charakterisiert dabei Windenergieanlagen mit einem 
 großen Rotor und einem vergleichsweise kleinen Genera-
tor, die insbesondere an windschwächeren Standorten zum 
Einsatz kommen. 

Bei der Anlagenkonfiguration mit einem hohen Genera-
tor-Rotor-Verhältnis handelt es sich um Anlagen mit einem 
großen Generator und einer vergleichsweise kleineren Rot-
orkreisfläche. Diese Anlagen eignen sich für windhöffigere 
Standorte. Der Einsatz der drei verschiedenen Anlagenaus-
legungen wurde an den nachfolgenden drei Standorten mit 
unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten in 30 Metern 
Höhe über Grund analysiert:

 → Standort 1: 4,75 m/s (Standortsqualitätsbereich  
70 – 80 Prozent)

 → Standort 2: 5,25 m/s (Standortsqualitätsbereich  
85 - 95 Prozent)

 → Standort 3: 5,75 m/s (Standortsqualitätsbereich  
105 – 115 Prozent)

Den Windgeschwindigkeiten sind keine genauen Stand-
ortqualitäten zuzuordnen, da diese von der betrachteten 
Anlagentechnologie abhängt. Ziel ist es, diese Abhängig-

III. Anpassung des  Referenzstandortes
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keit im Bereich des aktuellen Ausbaus der Windenergie in 
Deutschland zu reduzieren. In der nun folgenden Untersu-
chung wird der Einfluss eines auf 80 Prozent veränderten 
Referenzstandortes auf die Bestimmung der Standortquali-
täten bei Verwendung unterschiedlicher Auslegungen von 
Windenergieanlagen analysiert und mit den Ergebnissen 
der aktuellen Vorgehensweise verglichen. Bei Einführung 
der standortdifferenzierten Vergütung durch das EEG im 
Jahre 2000 war das Ziel, eine technologieneutrale Stand-
ortbewertung zu erreichen. Nachfolgend wird gezeigt, dass 
aufgrund der heute sehr unterschiedlichen Anlagenaus-
legung dieses Ziel nur noch sehr begrenzt erreicht werden 
kann. Somit stellt sich die Frage, ob durch eine Anpassung 
des Referenzstandortes unter Berücksichtigung der heute 
am Markt angebotenen Anlagentechnologie dieses Ziel wie-
der besser erreicht werden könnte.

Effekt der Anpassung der Windgeschwindig-
keit auf die Standortbewertung

Standort 1: 4,75 m/s in 30 Metern Höhe über Grund

Standortbewertung bei Benutzung  
des aktuellen  Referenzstandortes

Abbildung 5 zeigt die Standortbewertung der unterschied-
lichen Anlagenkonfigurationen unter Bezugnahme auf den 
aktuellen Referenzstandort. Die Anlage mit dem geringsten 
Generator-Rotor-Verhältnis wird bei 120 Meter Naben-
höhe mit einer Standortqualität von 79 Prozent eingestuft. 
Dem steht die Windenergieanlage mit dem höchsten Ge-
nerator-Rotor-Verhältnis gegenüber, für welche am glei-
chen Standort eine Standortqualität von 73 Prozent bezo-
gen auf 120 Meter Höhe über Grund ausgewiesen wird. Hier 
wird deutlich, dass die Anlage mit dem geringsten Gene-
rator-Rotor-Verhältnis eine deutlich bessere Bewertung 
der Standortqualität erhält als die Anlage mit dem höchsten 
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Generator-Rotor-Verhältnis. Das würde nach dem aktuel-
len Referenzertragsmodell bedeuten, dass die Laufzeit der 
erhöhten Anfangsvergütung für die Anlagentechnologie, die 
mit einer Standortqualität von 79 Prozent eingestuft wird, 
kürzer ausfällt als für die Windenergieanlage mit einem 
hohen Generator-Rotor-Verhältnis. Eine Anlage mit einem 
niedrigen Generator-Rotor-Verhältnis wird also im heuti-
gen System im Vergleich zu anderen Anlagen benachteiligt. 
Bei der gegenwärtigen Ausgestaltung des EEG ist der Un-
terschied in diesem Standortqualitätsbereich jedoch nicht 
ausschlaggebend, da alle Anlagen mit einer Bewertung der 
Standortqualität  82,5 Prozent die erhöhte Anfangsvergü-
tung über 20 Jahre erhalten.

Die unterschiedliche Einordnung in Bezug auf die Standort-
qualität am gleichen Standort wird jedoch bei zwei unter-
schiedlichen Szenarien relevant:
(1) Würde die Grenze, ab der es zu einer Verkürzung der 

Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung kommt, ver-
schoben werden, wird der Unterschied zwischen einem 

79-Prozent- und einem 73-Prozent-Standort plötzlich 
relevant. Sollte zum Beispiel die Grenze statt bei 82,5 
Prozent beispielsweise bei 75 Prozent liegen, würde im 
Beispiel aus Abbildung 5 die Anlage mit einem Gene-
rator-Rotor-Verhältnis von 445 W/m2 die erhöhte An-
fangsvergütung über 20 Jahre erhalten. Bei der An-
lagentechnologie mit dem Generator-Rotor-Verhältnis 
von 223 W/m2 ergäbe sich demnach eine verkürzte 
Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung.

(2) Ein weiteres Szenario, in dem eine unterschiedli-
che Bewertung des gleichen Standorts aufgrund un-
terschiedlicher Anlagentechnologie direkte finanzi-
elle Auswirkungen hätte, läge im Fall eines einstufigen 
Vergütungsmodells vor. Bei einem einstufigen Vergü-
tungsmodell führt die Bewertung der Standortqualität 
ab Inbetriebnahme direkt zu unterschiedlichen Ver-
gütungssätzen. Dies würde dazu führen, dass in dem be-
trachteten Beispiel in Abbildung 5 drei unterschiedli-
che Vergütungssätze festgelegt würden, obwohl alle drei 
Anlagen am gleichen Standort errichtet wurden. 

Standortqualität nach aktuellem Referenzstandort in %
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Diese Betrachtung macht deutlich, dass eine technologie-
neutrale Standortbewertung aufgrund der heute verfügba-
ren unterschiedlichen Anlagentechnologien unter Verwen-
dung des aktuellen Referenzstandortes nur sehr begrenzt 
erfolgen kann. Hierbei ist festzuhalten, dass sich dieser 
Effekt verstärkt, je größer der Abstand des betrachteten 
Standortes vom Referenzstandort ist.

Standortbewertung bei Benutzung  
des veränderten Referenzstandortes

Im Vergleich zum oben genannten Szenario zeigt Abbil-
dung 6 die berechneten Standortqualitäten der drei be-
trachteten Anlagenkonfigurationen beim veränderten 
Referenzstandort. Die Grafik zeigt deutlich, dass die Stand-
ortqualitäten der drei unterschiedlichen Anlagentechnolo-
gien nach der Anpassung deutlich dichter zusammenliegen. 
Die Anlage mit dem höchsten Generator-Rotor-Verhältnis 
wird nach dem veränderten Referenzstandort in 120 Me-

Standortqualität nach aktuellem Referenzstandort in %

70 80 90 100 110 120 130 140 150

Aktueller Referenzstandort

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H
öh

e 
in

 m 445 Wm2

305 Wm2

223 Wm2

Wind-
geschwindigkeit
5,25 m/s in 30 m

WEA

Bestimmung der Standortqualität an Standort 2 unter Verwendung unterschiedlicher Anlagentechnologien  
bei Referenzstandort Status quo (5,5 m/s in 30 m bei 0,1 m Rauigkeitslänge) Abbildung 7

Eigene Darstellung; korrigierte Version

tern Höhe über Grund mit 71 Prozent bewertet. Die Anlage 
mit dem kleinsten Generator-Rotor-Verhältnis wird mit 
73 Prozent bewertet. Somit wurde der Unterschied in der 
Standortqualität, der durch die unterschiedlichen Anlagen-
technologien verursacht wird, deutlich reduziert. Dies führt 
dazu, dass auch bei einer Verschiebung der Grenze, ab der 
die erhöhte Anfangsvergütung abgesenkt wird, oder bei An-
wendung eines einstufigen Vergütungsmodels, eine annä-
hernd technologieneutrale Standortbewertung erfolgt. Dies 
ist bei Standorten mit Windgeschwindigkeiten im Bereich 
von 4,75 m/s in 30 Metern über Grund besonders relevant, 
da in diesem Bereich der Standortqualität aktuell ein Groß-
teil des Anlagenzubaus stattfindet.

Standort 2: 5,25 m/s in 30 Metern Höhe über Grund

Die oben durchgeführten Betrachtungen werden nachfol-
gend am Standort 2 mit 5,25 m/s in 30 Metern Höhe über 
Grund wiederholt. Ein Vergleich der Untersuchungen in Ab-
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bildung 7 und Abbildung 8 weist einen deutlich geringeren 
Unterschied in der Standortbewertung zwischen aktuellem 
und verändertem Referenzstandort auf als bei Standort 1. 
Unter Verwendung des aktuellen Referenzstandortes ergibt 
sich ein maximaler Unterschied in der Standortbewertung 
von 2 Prozent (91 Prozent zu 93 Prozent Standortqualität 
in 120 Metern über Grund). Beim veränderten Referenz-
standort liegt der maximale Unterschied bei circa 3 Prozent 
(86 Prozent zu 89 Prozent Standortqualität in 120 Metern 
über Grund). Die Technologieneutralität wäre somit sowohl 
beim aktuellen als auch beim veränderten Referenzstandort 
weitestgehend gegeben. Allerdings ist in Abbildung 8 eine 
relevante Veränderung zu erkennen: Im Vergleich zu Ab-
bildung 7 wird der Standort der Anlagentechnologie mit dem 
geringsten Generator-Rotor-Verhältnis hier nicht mehr am 
besten, sondern am schlechtesten bewertet. 

Es gilt daher generell: Befindet sich der zu bewertende 
Standort unterhalb des Referenzstandortes – also auf den 
hier verwendeten Abbildungen links des jeweiligen Re-
ferenzstandortes (Abbildung 7) –, so führt der Einsatz von 
Anlagentechnologien mit einem geringen Generator-Ro-
tor-Verhältnis zu einer besseren Bewertung der Standort-
qualität und damit zur Benachteiligung solcher Anlagen. 
Befindet sich der zu bewertende Standort hingegen rechts 
vom jeweiligen Referenzstandort (Abbildung 8), so führt der 
Einsatz von Anlagentechnologien mit geringem Genera-
tor-Rotor-Verhältnis zu einer schlechteren Bewertung der 
Standortqualität und damit zu einer Bevorteilung von sol-
chen Anlagen.
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Standortqualität nach aktuellem Referenzstandort in %
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Standort 3:  5,75 m/s in 30 Metern Höhe über Grund

Abschließend wird der Standort 3 betrachtet. Hier wurde 
auf 30 Meter Höhe über Grund eine Windgeschwindigkeit 
von 5,75 m/s angenommen. 

Standortbewertung bei Benutzung  
des aktuellen Referenzstandortes

Nimmt man den aktuellen Referenzstandort als Ausgangs-
punkt für die Bewertung der Standortqualität, so zeigt sich 
in Abbildung 9 eine geringere Differenz zwischen den un-
terschiedlichen Anlagentechnologien als beim Bezug auf 
den veränderten Referenzstandort (Abbildung 10). Die ma-
ximale Spannbreite der Standortqualität liegt hier zwischen 
109 Prozent Standortqualität in 120 Metern über Grund für 
die Anlage mit einem Generator-Rotor-Verhältnis von 445 
W/m2 und 106 Prozent für die Anlage mit einem Genera-
tor-Rotor-Verhältnis von 223 W/m2. Allerdings sind an die-

sem Starkwindstandort Anlagen mit einem Generator-Ro-
tor-Verhältnis im Bereich von 223 W/m2 bisher nicht nach 
IEC 61400-1 zertifizierbar. Das bedeutet, dass diese Anla-
genauslegungen aktuell nicht an Standorten mit solch hoher 
Windhöffigkeit eingesetzt werden können. Berücksichtigt 
man bei der Betrachtung der Bandbreite zwischen den An-
lagentypen nur die an diesem Standort zertifizierbaren An-
lagen (Generator-Rotor-Verhältnis von 445W/ m2 und 305 
W/m2), so ergibt sich eine Differenz von 1 Prozent (108 Pro-
zent zu 109 Prozent) bei der Standortqualität in einer Höhe 
von 120 Metern über Grund.

Standortbewertung bei Benutzung  
des veränderten Referenzstandortes

In Abbildung 10 wird der Standort 3 nach dem veränderten 
Referenzstandort bewertet. Die Spanne in der Bewertung 
der unterschiedlichen Anlagentechnologien ist hier größer 
als in Abbildung 9. Betrachtet man allerdings nur die Band-
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breite zwischen den für diesen Starkwindstandort zulässi-
gen Anlagen, beträgt der Unterschied circa 3 Prozent (103 
Prozent zu 106 Prozent Standortqualität in 120 Meter über 
Grund). Allerdings findet in diesem Bereich der Standort-
qualitäten nach Abbildung 3 nur ein geringer Teil des aktu-
ellen Zubaus an Windenergieanlagen statt.

Der bereits beschriebene Effekt der Verschiebung der Be-
wertung in Bezug auf die Standortqualität tritt hingegen 

auch an diesem Standort sowohl beim aktuellen Referenz-
standort (Abbildung 9) als auch beim veränderten Referenz-
standort (Abbildung 10) auf. Durch die Verschlechterung der 
Standortbewertung für Anlagentechnologie mit einem ge-
ringen Generator-Rotor-Verhältnis wird jedoch prinzipiell 
ein Anreiz für systemkonformere Anlagen gesetzt. Solche 
systemkonformeren Anlagen weisen aufgrund des großen 
Rotordurchmessers bezogen auf die installierte Leistung 
eine deutlich bessere Netzauslastung auf.

Standortqualität nach aktuellem Referenzstandort in %

Standortqualität nach verändertem Referenzstandort in %
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Bestimmung der Standortqualität an Standort 3 unter Verwendung unterschiedlicher Anlagentechnologien  
bei Referenzstandort 80 Prozent (5,0 m/s in 30 m bei 0,1 m Rauigkeitslänge) Abbildung 10

Eigene Darstellung
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Eigene Darstellung

Motivation zur Anpassung der Höhe des Re-
ferenzstandortes auf 120 Meter

Die Entwicklung der Windenergieanlagen-Technologie 
hat in den vergangenen Jahren auch zu einer deutlichen 
Erhöhung der Nabenhöhen geführt. Die durchschnittliche 
Nabenhöhe der im Jahr 2013 in Deutschland errichteten 
Windenergieanlagen betrug 117 Meter.16 Vor diesem Hin-
tergrund wird als weiterer Parameter eines veränderten 
Referenzstandortes die Höhe über Grund, bei der die Wind-
geschwindigkeit defi niert wird, auf 120 Meter gesetzt und 
die Auswirkung auf die Ermittlung der Standortqualitätsbe-
wertung analysiert.

In Abbildung 11 ist die aktuelle Situation unter Berücksich-
tigung verschiedener Windgeschwindigkeiten und Rauig-

16  Rehfeldt et al. (2014)

keitslängen dargestellt. Folgende Windgeschwindigkeiten in 
30 Metern Höhe über Grund wurden betrachtet:

 → Windgeschwindigkeit 1: 5,0 m/s
 → Windgeschwindigkeit 2: 5,5 m/s
 → Windgeschwindigkeit 3: 6,0 m/s

Diese Windgeschwindigkeiten entsprechen bei der be-
trachteten Anlagenauslegung von 445 W/m2 78-Prozent-, 
100-Prozent- und 123-Prozent-Standorten.

Ergänzend wurden folgende Rauigkeitslängen betrachtet, 
mit denen unter Anwendung eines logarithmischen Wind-
profi ls die Steigerung der Windgeschwindigkeit über der 
Höhe festgelegt wird:

 → 0,05 Meter Rauigkeitslänge
 → 0,1 Meter Rauigkeitslänge
 → 0,2 Meter Rauigkeitslänge
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Effekt der Anpassung der Höhe auf die Standort-
bewertung

In Abbildung 11 ist dargestellt, wie sich die Standortbe-
wertungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Windgeschwindigkeiten und Rauigkeitslängen entwickeln.

Dabei wurde die Windenergieanlagen-Technologie mit 
einem Generator-Rotor-Verhältnis von 445 W/m2 als 
Grundlage benutzt. Die Berechnungen erfolgen hier (wie 
auch beim Referenzstandort) nach dem logarithmischen 
Windprofil, wobei die Werte der Windgeschwindigkeit 
ausgehend von 30 Metern Höhe über Grund hochgerech-
net werden. Generell lässt sich feststellen, dass der Effekt 
der Rauigkeit für Standortqualitäten < 100 Prozent zu einer 
höheren Standortbewertung mit zunehmender Höhe über 
Grund führt. Für Standortqualitäten > 100 Prozent führen 
die unterschiedlichen Rauigkeitsprofile zu einer geringeren 
Standortbewertung über der Höhe.

Zum Vergleich wird in Abbildung 12 betrachtet, wie sich 
die Hochrechnungen nach dem logarithmischen Windpro-
fil gestaltet, würde man den Referenzstandort auf 120 Meter 
Höhe über Grund definieren. Nach dem Windprofil am ak-
tuellen Referenzstandort würde die Windgeschwindigkeit 
von 5,5 m/s in 30 Metern Höhe einer Windgeschwindig-
keit von 6,84 m/s in 120 Metern Höhe entsprechen. Durch 
die Veränderung der Höhendefinition am Referenzstand-
ort fällt die Extrapolation zwischen der definierten Höhe 
am Referenzstandort und den heute üblichen Nabenhöhen 
der Windenergieanlagen deutlich geringer aus. Für eine 
Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von beispiels-
weise 160 Metern wäre lediglich eine Extrapolation von 40 
Metern notwendig statt aktuell 130 Metern. Hierdurch re-
duziert sich der Berechnungsfehler aufgrund unterschied-
licher Rauigkeiten, die in der Realität vorkommen kön-
nen, erheblich. Bei einer Hochrechnung von 30 Meter auf 
160 Meter (vgl. Abbildung 11) unterscheiden sich die Stand-
ortbewertungen bei den hier betrachteten Rauigkeitslängen 
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Eigene Darstellung
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von 0,2 Meter und 0,05 Metern um 9,7 Prozent (88,3 Prozent 
zu 78,6 Prozent Standortqualität in 160 Metern über Grund). 
Dieser Unterschied könnte bei einer Veränderung der Höhe 
des Referenzstandortes auf 120 Meter Höhe über Grund auf 
1,3 Prozent reduziert werden (vgl. Abbildung 12). 

Umsetzung der Anpassung des Referenz-
standortes auf 6,84 m/s in 120 Meter  
Höhe im EEG

Die Anpassung der Windgeschwindigkeit und der Höhe 
des Referenzstandortes hat keinen Einfluss auf die durch-
schnittliche Vergütungshöhe. Das logarithmische Wind-
profil bildet weiterhin die Grundlage für die Berechnung der 
Windgeschwindigkeit über der Höhe. Durch die Definition 
der Windgeschwindigkeit in 120 Metern wird der Fehler der 
Extrapolation auf die heute üblichen Nabenhöhen verklei-
nert. Die für die Festlegung der Vergütungshöhe relevante 
Definition des 100-Prozent-Standortes würde davon nicht 
betroffen. Der heutige 100-Prozent-Standort würde auch 
in Zukunft das gleiche logarithmische Windprofil abbilden. 
Entsprechend wäre der §29 des EEG 2012 nicht von solch 
einer Änderung betroffen. Anpassungen wären lediglich in 
der Anlage 3 „Referenzertrag“ des EEG 2012 sowie in der 
technischen Richtlinie 5 der FGW erforderlich. An diesen 
Stellen müssten die Windgeschwindigkeit und die Höhe 
über Grund für die Berechnung der Standortqualität geän-
dert werden.
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In Kapitel 4 wird auf die Notwendigkeit der Überprüfung 
der Standortqualität eingegangen und es werden Maß-
nahmen zur Vermeidung einer möglichen Manipula-
tion vorgestellt. Als Grundlage wurde eine Untersuchung 
durchgeführt, ob es Anreize zur Manipulation in den unter-
schiedlichen Modellausgestaltungen gibt. Konkret werden 
hier der Status quo (EEG 2012 mit den entsprechenden Ver-
gütungssätzen für 2013 inklusive SDL-Bonus), der Vor-
schlag der Agora Energiewende und ein beispielhaftes ein-
stufiges Modell betrachtet. Im Rahmen der Untersuchungen 
zu einer möglichen Manipulation werden zwei Standort-
qualitäten näher untersucht: Standorte mit einer Qualität 
von 130 Prozent und von 100 Prozent. Für Standorte unter-
halb von 82,5 Prozent im Status quo beziehungsweise 80 
Prozent im Agora-Vorschlag ist eine Untersuchung nicht 
erforderlich: Da hier keine Erhöhung der durchschnittlichen 
Vergütung erzielt werden kann, ist ein Anreiz zur Manipu-
lation ausgeschlossen. 

Vorgehen

Es wird unterstellt, dass in den ersten fünf Betriebsjah-
ren die Leistung einer fiktiven Anlage so geregelt wird, dass 
eine erwünschte Standortqualität erreicht wird und somit 
die Standortbewertung bewusst manipuliert wird. Praktisch 
würde eine aktive Drosselung der Anlagenleistung erfolgen, 
um in eine schlechtere Standortqualität eingestuft zu werden 
und somit – im Fall einer zweistufigen Vergütung – die Lauf-
zeit der erhöhten Anfangsvergütung zu verlängern. Solch 
eine Manipulation würde sowohl die heutige Regelung (Sta-
tus quo) als auch den Agora-Vorschlag betreffen, da beiden 
Regelungen ein zweistufiges Modell zugrunde liegt, bei dem 
nach fünf Betriebsjahren die Laufzeit der erhöhten Anfangs-
vergütung bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund müsste, 
wenn man von einer mutwilligen Manipulation ausgeht, in 
den ersten fünf Betriebsjahren der Ertrag reduziert werden, 
um eine geringere Standortqualität und damit eine längere 
Laufzeit der erhöhten Anfangsvergütung zu erreichen. 

Bei einem einstufigen Modell ist das Vorgehen ähnlich, al-
lerdings aus anderen Gründen. Hier wird die Vergütung ab 
der Inbetriebnahme nach der Standortqualität bestimmt, 
die im Rahmen eines vorab erstellten Gutachtens ermit-
telt wurde. Die Einstufung des Gutachters soll anschließend 
nach ebenfalls fünf Betriebsjahren Laufzeit überprüft und 
dann gegebenenfalls angepasst werden. Somit müsste man 
im Fall einer mutwilligen Manipulation bei einem einstufi-
gen Vergütungsmodell ebenfalls in den ersten fünf Betriebs-
jahren die Anlagenleistung reduzieren und entsprechend 
des Gutachtens fahren. In diesem Fall müsste bei einer 
mutwilligen Manipulation zusätzlich das Gutachten zur 
Standortqualität von der tatsächlichen Prognose nach unten 
abweichen. Bei einer Überprüfung nach fünf Betriebsjah-
ren würde bei einem gedrosselten Anlagenbetrieb dann die 
Einschätzung des Gutachtens bestätigt werden.

Die eigentliche Manipulation erfolgt in den betrachteten 
Fällen in den ersten fünf Betriebsjahren. Nachdem die Dauer 
der erhöhten Anfangsvergütung festgelegt beziehungsweise 
das Gutachten bestätigt wurde, würde das Potenzial des 
Standortes und der Anlage voll ausgenutzt werden können. 
Somit würde sich im Vergleich zu den ersten fünf Betriebs-
jahren ein deutlich gesteigerter Energieertrag ergeben. Die-
ser höhere Energieertrag würde ab dem fünften Betriebsjahr 
mit dem durch die Manipulation erreichten höheren Vergü-
tungssatz vergütet.

In den nachfolgenden Betrachtungen wurde mit einem Ab-
zinsungssatz von 5,2 Prozent gerechnet. Dieser Wert basiert 
auf dem kalkulatorischen Zins von Fremdkapital und Eigen-
kapital aus der Studie Kostensituation der Windenergie an 
Land in Deutschland, die im Auftrag von BWE und VDMA 
erstellt wurde.17

Als Grundlage für die Manipulationsberechnungen wurde 
beispielhaft eine Anlage mit 2,3 Megawatt Leistung heran-
gezogen.

17  Rehfeldt, Wallasch, Lüers (2013)

IV. Überprüfung der Standortqualität
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Die Untersuchung auf den folgenden Seiten betrachtet die 
Einnahmen, die durch eine mutwillige Manipulation in der 
Summe möglich wären. Die daraus resultierenden Minder-
einnahmen in den ersten fünf Jahren werden nicht näher 
betrachtet. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
geringere Einnahmen zu Beginn der Vergütungsdauer be-
sonders aus Bankensicht kritisch betrachtet werden.

Analysen zum Manipulationsanreiz

Analyse des Manipulationsanreizes im Status quo  
(EEG 2012 für 2013 inklusive SDL-Bonus)

Wie sich eine mögliche Manipulation auf die heutige Rege-
lung (Status quo – EEG 2012 für 2013 inklusive SDL-Bonus) 
auswirkt, ist in Abbildung 13 unter Betrachtung der Stand-
ortqualitäten 130 Prozent und 100 Prozent dargestellt.

Standortqualität 130 Prozent

In Abbildung 13 sind die Einnahmen über 20 Jahre in Euro 
über der Standortqualität aufgetragen. Die blaue Linie stellt 
die gesamten, abgezinsten Einnahmen der Windenergie-
anlage an einem 130-Prozent-Standort dar. Der Wert am 
rechten Ende der Linie, am Punkt der Standortqualität von 
130 Prozent, entspricht den Einnahmen über 20 Jahre in 
dem Fall, dass die Standortqualität korrekt mit 130 Prozent 
bewertet wurde, also keine Manipulation vorliegt. Der Ver-
lauf der blauen Linie von dort ausgehend nach links bezif-
fert die gesamten Einnahmen in dem Fall einer Manipu-
lation, die zu geringeren Standortbewertungen führt. Der 
Verlauf der Linie zeigt, dass ein finanzieller Vorteil durch 
eine Manipulation erreicht werden kann. Dieser beträgt in 
seiner größten Ausprägung acht Prozent der gesamten Ein-
nahmen (hier circa 600.000 Euro), wenn man einen Stand-
ort mit 130 Prozent Standortqualität in den ersten fünf 
Jahren auf 90 Prozent Standortqualität drosseln würde. Bei 
einer weniger extremen Manipulation, zum Beispiel auf 
eine Standortbewertung von 120 Prozent, würde die Summe 
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der Einnahmen über die gesamte Betriebszeit etwa drei 
Prozent betragen.

Standortqualität 100 Prozent

Nach der gleichen Systematik wird in einer zweiten Va-
riante eine Standortqualität von 100 Prozent betrachtet. Der 
annährend gerade Verlauf des roten Graphen macht deut-
lich, dass die möglichen Mehreinnahmen durch Manipu-
lation nur marginal ausfallen (knapp 7.000 Euro maximale 
Mehreinnahmen über 20 Jahre). Eine Drosselung auf unter 
90 Prozent Standortqualität würde sogar zu Mindereinnah-
men führen. 

Generell wäre eine Manipulation im Verhältnis zum damit 
verbundenen Aufwand und Risiko beim Status quo wirt-
schaftlich nicht sinnvoll.

Analyse des Manipulationsanreizes  
im Agora-Vorschlag

Als zweites Modell wird der Agora-Vorschlag untersucht. 
Hierbei handelt es sich, wie auch beim Status quo, um ein 
zweistufiges Modell. Für die durchgeführten Untersuchun-
gen wurde von einer erhöhten Anfangsvergütung von 8,9 
ct/kWh und einer Grundvergütung von 4,0 ct/kWh aus-
gegangen. Der Start der Absenkung der erhöhten Anfangs-
vergütung erfolgt bei 80 Prozent Standortqualität. Ab einer 
Standortqualität von 150 Prozent beträgt die Dauer der 
erhöhten Anfangsvergütung fünf Jahre. Darüber hinaus 
wird für 0,39 Prozent, die die Standortqualität 150 Prozent 
unterschreitet, die erhöhte Anfangsvergütung für einen 
Monat länger gewährt. 

Standortqualität 130 Prozent

Die Entwicklung der Einnahmen bei der Manipulation eines 
130-Prozent-Standortes auf unterschiedliche Standort-
qualitäten verdeutlicht die blaue Linie in Abbildung 14. 
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Tendenziell ist der Verlauf dem Graphen aus Abbildung 13 
ähnlich, allerdings auf einem niedrigeren Niveau, da sowohl 
die Anfangsvergütung als auch die Grundvergütung im Ver-
gleich zur heutigen Regelung geringer ausfallen. Jedoch ist 
die Steigung in Abbildung 14 beim blauen Graphen im Ver-
gleich zur heutigen Regelung steiler, der Anreiz zur Mani-
pulation im Agora-Vorschlag also größer als im Status quo. 
Die Mehreinnahmen bei einer maximal möglichen Mani-
pulation (Drosselung von 130 Prozent Standortqualität auf 
80 Prozent in den ersten fünf Betriebsjahren) betragen etwa 
zwölf Prozent (hier etwa 840.000 Euro). Eine leichte Ma-
nipulation auf 120 Prozent Standortqualität würde zu etwa 
vier Prozent Mehreinnahmen führen. 

Generell wird deutlich, dass ausgehend von 130 Prozent 
Standortqualität eine Manipulation zu Mehreinnahmen 
führen würde. 

Standortqualität 100 Prozent

Bei einem 100-Prozent-Standort fällt der Effekt einer Ma-
nipulation im Vergleich zu 130 Prozent Standortqualität 
weit geringer aus. Bei maximaler Ausbeute (Drosselung auf 
80 Prozent Standortqualität in den ersten fünf Betriebsjah-
ren) betragen die Mehreinnahmen über 20 Jahre circa ein 
Prozent (circa 50.000 Euro). 

Analyse des Manipulationsanreizes  
im einstufigen Modell

Abschließend wird die Manipulationsmöglichkeit eines 
einstufigen Modells betrachtet. Hier erfolgt ab Inbetrieb-
nahme eine standortdifferenzierte Vergütung. In dem be-
trachteten Modell gilt bis 80 Prozent Standortqualität eine 
Vergütung von 8,9 ct/kWh, an einem Standort mit 100 Pro-
zent Standortqualität beträgt die Vergütung 7,5 ct/kWh und 
bei 130 Prozent Standortqualität 6,3 ct/kWh. Die Differen-
zierung der Vergütung endet bei 150 Prozent Standortquali-
tät mit einer Vergütung von 5,7 ct/kWh.

Standortqualität 130 Prozent

Auch bei der Untersuchung des einstufigen Modells wird 
zuerst die Möglichkeit einer Manipulation ausgehend von 
130 Prozent Standortqualität betrachtet. Die Einnahmen 
über 20 Jahre, unter Berücksichtigung der Abzinsung (5,2 
Prozent) auf den Investitionszeitpunkt, werden durch die 
blaue Linie in Abbildung 15 dargestellt. Es wird deutlich, dass 
die blaue Linie im Vergleich zu den beiden bereits betrachte-
ten Modellen (Status quo und Agora-Vorschlag) eine stär-
kere Steigung aufweist. Beim einstufigen Modell erfolgt ab 
Inbetriebnahme eine standortdifferenzierte Vergütung auf 
Basis eines Gutachtens. Nach der Überprüfung im fünften 
Betriebsjahr könnte sofort die höhere, durch Manipulation 
erreichte Vergütung genutzt werden. Die maximalen Mehr-
einnahmen beim einstufigen Modell betragen rund 22 Pro-
zent (circa 1.400.000 Euro) über 20 Jahre, wenn eine Stand-
ortqualität von 130 Prozent durch ein Windgutachten als 80 
Prozent Standortqualität eingestuft und dieser Wert nach 
fünf Betriebsjahren bestätigt werden würde. Bei einer leich-
ten Manipulation auf einen 120-Prozent-Standort steigen 
die Einnahmen um etwa zwei Prozent (circa 124.000 Euro).

Standortqualität 100 Prozent

Im einstufigen Modell ist auch ausgehend von 100 Prozent 
Standortqualität (vgl. rote Linie in Abbildung 15) ein Mani-
pulationsanreiz festzustellen. Dieser resultiert aus der oben 
beschriebenen unterschiedlichen Modellausgestaltung. 
Somit besteht in dieser Betrachtung ein wirtschaftlicher 
Anreiz zur Manipulation von maximal etwa zehn Prozent 
(maximal circa 600.000 Euro).

Vorteile durch nicht mutwillige Manipulation 

Die hier angestellten Untersuchungen fokussieren sich zwar 
auf den Fall einer mutwilligen Manipulation der Betriebs-
führung von Windenenergieanlagen. In der Realität kann es 
jedoch aufgrund der oben beschriebenen Problemstellung 
bezüglich Einspeisemanagement auch zu in Summe erhöh-
ten Einnahmen durch nicht mutwillig verursachte Effekte 
kommen. Dies würde zum Beispiel zutreffen im Fall einer 
Windenergieanlage, die an einem 130-Prozent-Standort 
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gebaut und aufgrund von Verzögerungen im Netzausbau in 
den ersten Jahren in erheblichen Mengen abgeregelt wird. 
Bei der Standortbewertung nach fünf Jahren könnte so der 
eigentlich sehr gute Standort als zum Beispiel 90-Prozent-
Standort eingestuft werden. Sollte es in den Jahren nach 
dem fünften Jahr dann zu einer Behebung der Netzengpässe 
kommen und kein Einspeisemanagement erforderlich sein, 
würde dies zu einem ähnlichen Effekt wie bei einer mutwil-
ligen Manipulation führen: Aufgrund der geringen Stand-
ortbewertung wird die erhöhte Vergütung länger ausbezahlt, 
gleichzeitig steigt die vergütete Einspeisung gegenüber den 
ersten Jahren stark an. In Summe käme es dann zu den glei-
chen Mehreinnahmen über 20 Jahre. 

Diese Problemstellung lässt sich durch die im Kapitel II be-
schriebenen Vorschläge lösen und wird daher im Folgenden 
nicht weiter betrachtet.

Bewertung der Analysen zum Manipulations-
anreiz

Die Analysen haben gezeigt, dass in beiden betrachteten 
zweistufigen Vergütungsmodellen und bei Annahme eines 
Gesamtzinssatzes von 5,2 Prozent in bestimmten Fällen ein 
Anreiz zur mutwilligen Manipulation der Standortbewer-
tung besteht, der in Summe aber nur in bestimmten Fällen 
relevant ist:

 → Bei einem 100-Prozent-Standort, also einem im Vergleich 
zum heutigen Durchschnitt sehr guten Standort, ist der 
Anreiz zur Manipulation mit 0,1 bis 1,0 Prozent Mehrein-
nahmen eher gering. 

 → Für Standorte mit geringerer Qualität als 100 Prozent lässt 
sich daraus folgern, dass so gut wie kein Anreiz zur Ma-
nipulation vorliegt. 

 → Bei einem 130-Prozent-Standort, also einem hervorra-
genden Küstenstandort, ist grundsätzlich ein Anreiz zur 
Manipulation gegeben. Eine geringe Manipulation hin 
zu einer 120-Prozent-Standortbewertung führt hier zu 
Mehreinnahmen von etwa drei bis vier Prozent. Eine ex-
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treme Manipulation auf eine Standortbewertung von 80 
bis 90 Prozent kann sogar zu Mehreinnahmen von etwa 
acht bis zwölf Prozent führen. Dabei kommt es jeweils zu 
erheblichen Mindereinnahmen in den ersten fünf Jahren. 

Für eine Weiterentwicklung des Referenzertragsmodells 
ist daher eine pragmatische Lösung gefordert, die extreme 
mutwillige Manipulationen an äußerst guten Standorten 
verhindert und gleichzeitig nur geringen zusätzlichen Auf-
wand verursacht. 

Bei dem hier betrachteten einstufigen Modell bestehen grö-
ßere finanzielle Anreize für eine Manipulation. Bei einem 
Wechsel hin zu einem einstufigen Vergütungsmodell, sollten  
die Manipulationsanreize durch geeignete Gegenmaßnah-
men verhindert werden.

Maßnahmen zur Vermeidung von 
 Manipulation

Im Folgenden werden Maßnahmen dargestellt, die eine Ma-
nipulation verhindern beziehungsweise reduzieren können. 

Überprüfung nach zehn Jahren

Eine Möglichkeit der Manipulationsreduzierung ist eine er-
neute Überprüfung der Standortqualität nach zehn Jahren. 
Das würde für das zweistufige Modell bedeuten, dass – nach 
der Bestimmung der Dauer der erhöhten Anfangsvergütung 
nach fünf Jahren – eine erneute Überprüfung der festgestell-
ten Standortqualität nach zehn Jahren erfolgt. Somit wäre 
es im Falle einer Manipulation nicht möglich, direkt nach 
der Feststellung der Dauer der erhöhten Anfangsvergütung 
nach fünf Jahren das volle Leistungspotenzial der Anlage 
und des Standortes zu nutzen. Stattdessen müsste die An-
lage weitere fünf Jahre mit dem reduzierten Energieertrag 
gefahren werden. Die Kombination aus erhöhter Vergütung 
und höherem Energieertrag würde mit diesem Vorgehen erst 
nach zehn Jahren genutzt werden können, der wirtschaftli-
che Gewinn einer Manipulation würde erheblich reduziert. 
Dieses Vorgehen könnte sowohl bei einem zweistufigen als 
auch bei einem einstufigen Modell angewandt werden. Eine 
zusätzliche Prüfung nach 15 Jahren wäre ebenfalls möglich. 

Diese Möglichkeit wäre mit einem relativ hohen Aufwand 
verbunden, da die nach fünf Jahren durchgeführte Überprü-
fung noch einmal nach zehn Jahren und wenn gewünscht ein 
weiteres Mal nach 15 Jahren erfolgen würde.

Mögliche fallspezifische Überprüfung

Eine zweite Alternative wäre die Einrichtung einer Mög-
lichkeit zur fallspezifischen Prüfung nach 10 oder 15 Jahren 
im Gesetz. Damit würde geregelt, dass nicht jede Anlage 
überprüft werden muss, aber jeder Betreiber davon ausge-
hen müsste, dass der Energieertrag seiner Windenergiean-
lage überprüft werden könnte. Dieses Vorgehen ist auf das 
zweistufige sowie das einstufige Modell anwendbar. Der 
Aufwand für diese Methode wäre voraussichtlich sehr ge-
ring, da nicht jede Anlage überprüft werden würde.  
In den beiden ersten hier dargestellten Möglichkeiten – der 
Überprüfung nach zehn Jahren sowie der fallspezifischen 
Prüfung - wären geeignete Kriterien und Verfahren zu kon-
kretisieren, um festzulegen, welche Abweichungen der Er-
träge als Manipulation eingestuft werden. Eine mögliche 
Institution, in der eine solche Richtlinie ausgestaltet werden 
könnte, steht mit der Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien e. V. (FGW) bereits zur Verfü-
gung. Um die Wirkung der Kontrollen zu erhöhen, müsste in 
dem Fall, dass eine Manipulation aufgedeckt wird, mit emp-
findlichen Strafzahlungen und der Rückzahlung der un-
rechtmäßig beanspruchten Vergütung zu rechnen sein.

Mengenbegrenzung

Eine alternative Regelung zu einer Überprüfung nach zehn 
Jahren oder einer fallspezifischen Prüfung wäre eine gene-
relle Mengenbegrenzung. Dafür würde der Energieertrag der 
ersten 5 Jahre für die nächsten 15 Jahre mit drei multipli-
ziert werden. Der so errechnete Energieertrag, zuzüglich zu 
einem prozentualen Aufschlag für gute Windjahre, wäre der 
Energieertrag der maximal entsprechend der dem Standort 
zugeordneten Vergütungshöhe vergütet wird. Der Energie-
ertrag, der den festgelegten Wert übersteigt, würde keine 
feste Einspeisevergütung nach dem EEG erhalten. Die An-
wendung wäre für das einstufige und zweistufige Modell in 
gleicher Weise anwendbar. 
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Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln bereits auf die 
Charakteristika unterschiedlicher Vergütungsmodelle ein-
gegangen wurde, führt das vorliegende Kapitel einen ver-
tiefenden qualitativen Vergleich zwischen dem einstufigen 
und dem zweistufigen Modell durch.

Überblick über die Vergütungsmodelle: 
 zweistufig, 1,5-stufig, einstufig 

Zweistufiges Modell

Beim zweistufigen Vergütungsmodell handelt es sich um 
das Modell, das aktuell im EEG zur Anwendung kommt. 
Die Standortdifferenzierung erfolgt hier über unterschied-
lich lange Anfangsvergütungszeiträume. Nach Ablauf des 
Zeitraums der erhöhten Anfangsvergütung wird der pro-
duzierte Energieertrag bis zum Ende der Förderdauer mit 
einem Grundbetrag vergütet. Da dieses Vergütungsmodell 
seit dem EEG 2000 angewendet wird, kann es als bekannt 
und bewehrt bezeichnet werden. Die Standortqualität wird 
anhand des Energieertrags nach fünf Jahren basierend auf 
dem sogenannten Referenzertragsmodell ermittelt. Mit die-
sem Verfahren wird die Standortqualität ermittelt, aus der 
sich die Dauer der erhöhten Anfangsvergütung ableitet. Aus 
diesem Grund beträgt die Mindestlaufzeit der erhöhten An-
fangsvergütung für alle Standortqualitäten fünf Jahre. Nach 
diesen fünf Jahren wird die darüberhinausgehende Laufzeit 
der erhöhten Anfangsvergütung anhand einer festgelegten 
Formel berechnet. Je nachdem wie man diese Formel aus-
gestaltet, kann ein linearer oder nicht linearer Verlauf der 
durchschnittlichen Vergütungskurve ab dem Zeitpunkt, an 
dem eine Absenkung der Laufzeit der erhöhten Anfangs-
vergütung erfolgt, erreicht werden. Ein Vorteil des zweistu-
figen Modells ist die gute Eignung für die Projektfinanzie-
rung aufgrund des hohen Vergütungssatzes am Anfang der 
Finanzierungszeit.
Im Gegensatz zum einstufigen Modell erfolgt die Reduktion 
der EEG-Differenzkosten bei sehr guten Standorten erst 
nach mindestens fünf Jahren, da die erhöhte Anfangsvergü-
tung in den ersten fünf Jahre für alle Standorte gezahlt wird.

1,5-stufiges Modell

Das 1,5-stufige Vergütungsmodell wurde bis jetzt noch nicht 
im Rahmen des EEG genutzt. Die Ausgestaltung umfasst 
zwei wichtige Eckpunkte. In den ersten fünf Jahren wird für 
alle Standortqualitäten eine einheitliche Anfangsvergütung 
gezahlt, ähnlich wie im zweistufigen Modell. Nach den ers-
ten fünf Jahren erfolgt eine Einstufung der Standortqualität 
basierend auf dem Referenzertragsmodell. Je nach ermittel-
ter Standortqualität erfolgt ab dem fünften Jahr eine stand-
ortdifferenzierte Vergütung. Dabei wird jeder Standortqua-
lität ein anderer Vergütungssatz zugeordnet. Der Verlauf der 
durchschnittlichen Vergütungskurve nach den ersten fünf 
Jahren kann, je nach Ausgestaltung der standortdifferen-
zierten Vergütungssätze, sowohl nicht linear als auch linear 
erfolgen. Beim 1,5-stufigen Modell erfolgt eine Reduzierung 
der EEG-Differenzkosten durch die standortdifferenzierte 
Vergütung unmittelbar nach Ablauf der erhöhten Anfangs-
vergütung.

Einstufiges Modell

Beim einstufigen Vergütungsmodell handelt es sich um 
ein Modell, das ebenfalls bisher im Rahmen des EEG noch 
keine Anwendung gefunden hat. Die Höhe der Vergütung 
bestimmt sich über eine Standortdifferenzierung direkt 
ab Inbetriebnahme. Eine der vorrangigen Intentionen 
beim einstufigen Modell ist, dass die EEG-Differenzkosten 
 direkt ab Inbetriebnahme gesenkt werden könnten. Dies 
würde über die standortdifferenzierte Vergütung direkt 
nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Die Standort-
qualität und somit die Vergütungshöhe würde durch ein 
Windgutachten festgelegt, das vor der Inbetriebnahme 
erstellt werden müsste. Dabei erfolgt die  Bestimmung 
der Standortqualität wiederum nach dem aus dem EEG 
 bekannten Referenzertragsmodell. Nach fünf  Jahren 
würde eine Überprüfung der Standortqualität durchge-
führt. Weichen die nach fünf Jahren ermittelten Werte 
von der ursprünglichen Einordnung der Standortquali-
tät ab, erfolgt eine Nachkalkulation. Diese kann in Form 

V. Qualitativer Vergleich der Vergütungsmodelle
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eines monetären Ausgleichs oder durch eine Verrechnung 
mit der Vergütung der Folgejahre umgesetzt werden. Im 
einstufigen Modell ist es möglich, den Verlauf der durch-
schnittlichen Vergütungskurve über eine entsprechende 
Festlegung der Vergütungssätze nicht linear oder linear 
auszugestalten. 

Flexibilität zur Abbildung verschiedener  Verläufe  
der durchschnittlichen Vergütung 

In Abbildung 16 werden exemplarisch die wichtigen 
 Eckpunkte bei der Parametrisierung eines Vergütungs-
modells basierend auf dem Referenzertragsmodell und die 
möglichen Verläufe der durchschnittlichen Vergütungs-
kurve je Standortqualität dargestellt.
Punkt 1:  Ist die maximale Vergütung bei weniger guten 

Standorten. 
Punkt 2:  Ist die Standortqualität, ab der die durchschnitt-

liche Vergütung reduziert wird. Im einstufigen 
Modell beginnt eine Differenzierung der Ver-
gütungssätze ab dem ersten Jahr, im 1,5-stufigen 
Modell erfolgt ab Punkt 2 die standortdifferen-

zierte Vergütung. Im zweistufigen Modell beginnt 
ab Punkt 2 die Absenkung der Laufzeit der erhöh-
ten Anfangsvergütung.

Punkt 3:  Ist die Standortqualität, ab der im einstufigen und 
1,5-stufigen Modell keine weitere Absenkung der 
Vergütung erfolgt. Im zweistufigen Modell be-
zeichnet Punkt 3 den Bereich, ab dem nur die 
Mindestlaufzeit der erhöhten Anfangsvergütung 
(fünf Jahre) gewährt wird.

Punkt 4:  Untere Grenze der durchschnittlichen Vergütung 
der drei Modelle. 

Punkt 5:  Bezeichnet den Verlauf der Kurve der durchschnitt-
lichen Vergütung über die Standortqualitäten. Im 
zweistufigen Modell ergibt sich die Kurve durch 
die Dauer der Auszahlung der Anfangsvergütung, 
welche beliebig gestaltet werden kann. Im einstu-
figen oder 1,5-stufigen Modell kann der Verlauf als 
Tabelle oder durch eine Formel beschrieben werden 

Alle drei Modelle können sowohl mit einem linearen als 
auch einem nicht linearen Verlauf der durchschnittlichen 
Vergütung ausgestaltet werden. In Abbildung 16 sind drei 
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beispielhafte Verläufe der durchschnittlichen Vergütungen 
dargestellt. Die blauen und roten gestrichelten Linien stellen 
den Verlauf der durchschnittlichen Vergütung bei linearen 
Absenkungen mit unterschiedlichem Anfangs- und End-
punkten dar. Die durchgezogene hellblaue Linie verdeutlicht 
den Verlauf einer nicht linearen Ausgestaltung.

Da es durch alle drei Vergütungsmodelle möglich ist, den 
Verlauf der durchschnittlichen Vergütung beliebig zu ge-
stalten, sind bezüglich der Flexibilität zur Abbildung der 
durchschnittlichen Vergütungshöhen je Standort keine Vor- 
oder Nachteile der einzelnen Modelle festzustellen. 

Qualitative Bewertung der unterschiedlichen 
Vergütungsmodelle aus Sicht verschiedener 
Akteure

Die Bewertung des einstufigen und 1,5-stufigen Modells 
gegenüber dem zweistufigen Modell wird aus der Pers-
pektive folgender Akteure erfolgen: Investor/Finanzierer, 
Projektierer, Verteilnetzbetreiber, Vermarkter, Betreiber 
und Stromendkunde (In diesem Zusammenhang werden die 
EEG-Differenzkosten berücksichtigt). 

Investor/Finanzierer

Im einstufigen Modell erfolgt im Vergleich zum zweistufi-
gen Modell keine erhöhte Mittelrückführung in den ersten 
Jahren, da ab der Inbetriebnahme eine standortdifferen-
zierte Vergütung erfolgt. Dies kann zu einem höheren Risiko 
der Bank führen, da sich der Rückzahlungszeitraum verlän-
gert. Als Folge wäre eine Erhöhung der Zinsen als Ausgleich 
wahrscheinlich. Alternativ zu einer Zinserhöhung wäre es 
auch denkbar, dass der Anteil des Fremdkapitals, das die 
Bank zur Verfügung stellt, reduziert wird. Mit diesem Vor-
gehen würde ohne eine Zinserhöhung die von den Banken 
stets berücksichtigte Kapitaldienstfähigkeit konstant ge-
halten werden. Ein weiterer Risikofaktor beim einstufigen 
Modell besteht darin, dass die Finanzierung auf Basis von 
Gutachten erfolgt. Diese können einen Standort nicht mit 
der gleichen Sicherheit beurteilen, wie es beim zweistufigen 
Modell über die Auswertung des Energieertrags nach fünf 
Jahren möglich ist.

Beim 1,5-stufigen Modell wird der Zeitraum der erhöhten 
Mittelrückführung auf fünf Jahre für alle Standorte ver-
kürzt. Somit gilt auch hier, dass aus Sicht des Investors/Fi-
nanzierers ein höheres Risiko besteht. Dieses würde sich 
– wie auch schon beim einstufigen Modell – in einer An-
passung des Zinssatzes oder einer Reduzierung des Fremd-
kapitals auswirken. Generell wird jedoch das Risiko für den 
Finanzierer beim 1,5-stufigen Modell geringer eingeschätzt 
als beim einstufigen Modell, da hier in den ersten fünf Jah-
ren unter Umständen eine höhere Mittelrückführung an die 
finanzierende Institution möglich ist.

Projektierer

Auf den Projektierer haben die oben beschriebenen Effekte 
der Zinsanpassung beziehungsweise Fremdkapitalreduzie-
rung sowohl im einstufigen als auch im 1,5-stufigen Modell 
einen direkten Effekt. Durch einen gestiegenen Kapital-
dienst beziehungsweise einen höheren benötigten Eigenka-
pitalanteil verringert sich der Preis, zu dem der Projektierer 
das Projekt verkaufen kann. Durch das höhere Risiko im 
einstufigen Modell und die dadurch stärkeren Zinsanpas-
sungen beziehungsweise Fremdkapitalreduzierungen wird 
hier der Verkaufspreis etwas stärker negativ beeinflusst 
als beim 1,5-stufigen Modell. Die Preisreduzierung kommt 
dadurch zustande, dass nach dem Verkauf des Windparks 
durch den Projektierer der Käufer den Kapitaldienst be-
streiten muss. Durch einen erhöhten Kapitaldienst bezie-
hungsweise höheren Eigenkapitalbedarf verliert ein Projekt 
für den Käufer an Rentabilität, sodass der Preis des Projek-
tes sinkt.

Verteilnetzbetreiber

Die Verteilnetzbetreiber müssen die eingespeiste Strom-
menge nach den festgelegten Vergütungssätzen abnehmen. 
Beim einstufigen Modell würde sich die Anzahl verschiede-
ner Vergütungssätze deutlich erhöhen, da für jede Standort-
qualität ein Vergütungssatz festgelegt wird. Dadurch würde 
die Komplexität bei der Berechnung und Verarbeitung der 
unterschiedlichen Vergütungssätze im Vergleich zum aktu-
ellen zweistufigen Modell, in dem es nur zwei Vergütungs-
sätze gibt, deutlich ansteigen.
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Im 1,5-stufigen Modell würde auch eine Steigerung der 
Komplexität zu beobachten sein, da nach den ersten fünf 
Jahren eine Differenzierung der Vergütung entsprechend 
der Standortqualität erfolgt. 

Vermarkter

Bei den Vermarktern des Windstroms kommt es durch die 
deutliche Steigerung der Vergütungssätze beim einstufigen 
Modell zu einem erhöhten Aufwand, da hier für jede Anlage 
entsprechend des Vergütungssatzes die Marktprämie be-
rechnet werden muss.

Im 1,5-stufigen Modell würde sich der gleiche Effekt wie 
beim einstufigen Modell einstellen, da auch hier eine Diffe-
renzierung der Vergütung nach Standortqualität erfolgt, für 
die die Marktprämie berechnet werden müsste – allerdings 
erst nach fünf Jahren.

Betreiber

Beim einstufigen Modell sind aus Sicht des Betreibers zwei 
Effekte zu berücksichtigen. Zum einen erfolgt eine stand-
ortabhängige Vergütung ab Beginn der Inbetriebnahme, 
sodass eine erhöhte Mittelrückführung in den ersten Be-
triebsjahren erschwert wird. Des Weiteren wird die finan-
zierende Bank versuchen, das damit verbundene höhere 
Risiko durch höhere Kreditzinsen oder die Forderung nach 
Bereitstellung eines höheren Eigenkapitalanteils zu kom-
pensieren. Im Endeffekt führen beide Effekte zu einer Re-
duzierung des Gewinns. 

Auch im 1,5-stufigen Modell muss der Betreiber die Folgen 
der erhöhten Risikoeinschätzung (siehe oben.) berücksich-
tigen. Allerdings wird der Effekt hier ein wenig geringer als 
beim einstufigen Modell eingeschätzt.

Stromendkunde/EEG-Differenzkosten

Die EEG-Differenzkosten bilden den Unterschied zwi-
schen dem durchschnittlichen Preis, der aus dem Verkauf 
des Stroms aus Erneuerbaren Energien an der Börse erzielt 
wurde, und dem Preis, der an die Erzeuger von Strom aus 

Erneuerbaren Energien gezahlt wurde, ab. Wenn hier ein 
Unterschied besteht, wird dieser in Form der EEG-Umlage, 
die pro Kilowattstunde zum Endkundenstrompreis hinzu-
addiert wird, über die Endverbraucher finanziert. Somit 
hätte eine Einsparung im Bereich der EEG-Differenzkos-
ten eine direkte Auswirkung auf den Preis, den der einzelne 
Stromkunde zahlen muss.

Kurzfristig bietet das einstufige, in geringeren Maßen auch 
das 1,5-stufige Modell Vorteile für den Stromendkunden. 
Durch das einstufige Modell wäre eine Senkung der EEG-
Differenzkosten sofort ab Inbetriebnahme der Windener-
gieanlage möglich. Dadurch, dass in den ersten fünf Jahren 
keine erhöhte Anfangsvergütung für alle Standorte gezahlt 
würde, läge die durchschnittliche Vergütung im einstufi-
gen Modell im Vergleich zum zweistufigen Modell entweder 
auf dem gleichen oder aber auf einem niedrigeren Niveau. 
Durch die durchschnittlich niedrigeren Vergütungssätze 
reduziert sich auch die Differenz zwischen dem Preis, der 
aus dem Verkauf des Stroms erzielt werden kann, und dem 
Preis, der den Erzeugern von Erneuerbaren Energien ge-
zahlt werden muss. Als Folge sinken die EEG-Differenzkos-
ten und somit die EEG-Umlage. Eine geringere EEG-Um-
lage entlastet wiederum die Stromkunden. Im 1,5-stufigen 
Modell gibt es den beim einstufigen Modell beschriebenen 
Effekt nicht in den ersten fünf Jahren, ab dem sechsten Jahr 
gibt es gegenüber dem zweistufigen Modell eine Reduktion. 

Unter der Annahme, dass die Vergütungssummen in den 
verschiedenen Modellen die Finanzierungskosten ange-
messen berücksichtigen, bietet langfristig das zweistufige 
Modell für den Stromendkunden die größten Vorteile. Die 
zusätzlichen Risiken und die später erfolgende Rückzahlung 
der Investitionen führen zu in Summe höheren Finanzie-
rungskosten in dem einstufigen- und 1,5-stufigen Modell.

Zusammenfassung der qualitativen 
 Bewertungen

Die Bewertung des einstufigen und 1,5-stufigen Modells 
gegenüber dem zweistufigen Modell unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Akteure wird in Tabelle 2 noch ein-
mal zusammengefasst.
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Akteure einstufiges Modell 1,5-Stufiges Modell

Investor/ Finanzierer  → Keine erhöhte Mittelrückführung in den ers
ten Jahren => höheres Risiko => höhere Zin
sen/ geringeres Fremdkapital (FK)
 → Finanzierung auf Basis von Gutachten

 → Verkürzung der erhöhten Mittelrückführung 
auf fünf Jahre für alle Standorte => höheres 
Risiko => höhere Zinsen/ geringeres Fremd
kapital (FK)
 → Risiko wird geringer eingeschätzt als beim 
einstufigen Modell

Projektierer  → Durch höhere Zinsen/ geringeres FK Reduzie
rung des Verkaufspreises

 → Durch höhere Zinsen/ geringeres FK Reduzie
rung des Verkaufspreises

Verteilnetzbetreiber  → Anzahl verschiedener Vergütungssätze/ 
Komplexität steigt deutlich

 → Anzahl verschiedener Vergütungssätze/ 
Komplexität steigt

Vermarkter  → Durch Anstieg der Anzahl der Vergütungs
sätze deutlich höherer Aufwand bei der Be
rechnung der Marktprämie

 → Durch Anstieg der Anzahl der Vergütungs
sätze deutlich höherer Aufwand bei der  
Berechnung der Marktprämie

Betreiber  → Standortabhängige Vergütung von Beginn an
 → Erhöhte Zinszahlungen

 → Erhöhte Zinszahlung, jedoch geringer als beim 
einstufigen Modell

Stromkunde 
(EEGDifferenzkosten)

 → Kurzfristig geringere EEGDifferenzkosten
 → Langfristig höhere EEGDifferenzkosten

 → Kurzfristig leicht geringere EEGDifferenzkosten
 → Langfristig leicht höhere EEGDifferenzkosten

Bewertung des einstufigen und 1,5-stufigen Modells gegenüber dem zweistufigen Modell in Bezug  
auf die Auszahlung Tabelle 2

Eigene Darstellung
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